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BREMEN  
 

Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen aus humanitär en Gründen  -

Bedenklicher Umgang der Ausländerbehörde Bremen mit  
gesundheitlichen Abschiebehindernissen 

Auch Schwerstkranke sollen „freiwillig“ ausreisen 
 
Laut Aussage des Bremer Senator für Inneres (SFI) sei in den Dienstbesprechungen mit der 
ABH die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen (AE) nach §25.5 (humanitäre Gründe) 
regelmäßig Thema. Die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise dürfe nicht automatisch zur 
Verweigerung der AE führen, sondern es solle geprüft werden, ob sie auch zumutbar ist.  

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)  sollen laut SFI bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres eine AE erhalten, es sei denn, sie hätten noch ein Elternteil im Herkunftsland. 
Dann würde eine Rückführung versucht.  

Seit Ende letzten Jahres liegen uns mehrere Fälle vor, wo die Abteilung Duldung und 
Rückführung die Erteilung von AE nach §25.5 verweigert, weil sie vorgelegte Atteste zu 
gesundheitlichen Abschiebehindernissen für nicht ausreichend hält bzw. den Betroffenen 
eine „freiwillige“ Ausreise möglich sei.  
In Fällen, wo die ABH ein vorgelegtes Attest als unzureichend einschätzt, sieht der Erlass 
des SFI vom 29.1.2008 vor, dass die ABH ein Gutachten des Gesundheitsamtes Bremen 
einzuholen hat. Diese Begutachtungen werden im Falle von psychischen Erkrankungen dann 
von den Sozialpsychiatrischen Diensten durchgeführt. Diese Beauftragung wurde von der 
ABH jedoch in mehreren Fällen nicht vorgenommen. 
 
Abschiebung trotz festgestellter gesundheitlicher A bschiebehindernisse 
Im Dezember 2009 hat die ABH die Abschiebung von zwei Personen in die Türkei betrieben, 
obwohl in einem Fall ein Gutachten des Klinikum Ost gesundheitliche Abschiebehindernisse 
bescheinigte. In dem anderen Fall lag ein entsprechendes ärztliches Attest vor. Diese 
Abschiebehinderbisse sollten durch eine Reisefähigkeitsuntersuchung ausgeräumt werden, 
die nach Festnahme der Betroffenen durch eine Ärztin vorgenommen werden sollte, deren 
Person und Qualifikation in Bremen nicht bekannt ist. 

Die Abteilung Duldung und Abschiebung der ABH Bremen versucht offenbar, sich über 
geltende Erlasse und Qualitätsstandards hinweg zu setzen. 

Der SFI prüft z.Zt. noch diesbezügliche Einzelfälle, die wir ihm vorgelegt haben.  

 
 
Passersatzpapiere aus Sierre Leone: 
Richter stoppen undurchsichtiges Vorgehen in Abschi ebeverfahren 
 
Weserkurier vom 12.01.10 
 
Das Verwaltungsgericht Bremen hat im Eilverfahren die Abschiebung eines Afrikaners durch 
die Ausländerbehörde gestoppt. Das „gesamte Verfahren“ sei „undurchsichtig und zweifel-
haft“, mit dem Passersatzpapiere aus Sierra Leone beschafft werden, wenn abgelehnte 
Asylbewerber dorthin abgeschoben werden sollen. Eine Delegation aus Sierra Leone sollte 
die Nationalität des Bewerbers feststellen. Dabei war laut VG nicht erkennbar, dass die 
Delegation rechtmäßig besetzt ist – Gesetz und Bremer Senat haben die An-forderungen an 
solche Delegationen präzise definiert. Es sei insbesondere „nicht erkennbar, ob und 
inwieweit es sich um rechtmäßige Vertreter des Staates Sierra Leone handelt“; hier müsse 
die Ausländerbehörde nun Klarheit schaffen.  
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Der Anwalt des Afrikaners äußerte den Verdacht, dass fragliche Reisedokumente „gegen 
Bestechung“ (Weserkurier) ausgestellt würden. Ähnliche frühere Fälle sind dokumentiert. 
Das Gericht hat dabei in anderen Verfahren mehrere „Ungereimtheiten“ entdeckt, die 
„grundsätzliche Zweifel an der Ordnungsgemäßheit der Ausstellung von Passersatzpapieren 
aus Sierra Leone“ begründen. So seien z.B. „deutsche Grenzschutzbeamte nach Sierra 
Leone gereist, angeblich um dort ein Personaldokument für einen Abschiebekandidaten 
abzuholen. Die gerichtliche Überprüfung zeigte: Zum Zeitpunkt ihrer Abreise lag ein Not-
Dokument („Emergency Travel Certificate“) längst in den Akten“. 
Besagten Afrikaner, der Fulla spricht, will bis dato weder Sierra Leone noch Guinea oder 
Gambia aufnehmen, in denen Fulla Landessprache ist oder gesprochen wird. Ohne ein 
aufnehmendes Land ist eine Abschiebung rechtlich nicht möglich. 
 
 

Verlängerung der Altfallregelung durch IMK nur Mini malkonsens 
Die Länderinnenminister haben am 4.12.2009 nach zähen Verhandlungen lediglich eine 
zweijährige Verlängerung der geltenden Bleiberechtsregelung beschlossen - mit der 
Erleichterung, dass auch der Nachweis einer Halbtagsbeschäftigung bzw. des Bemühens 
um Arbeit zur Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis reichen kann.  
Die Verlängerung der Altfallregelung um 2 Jahre ist ein Minimalkonsens, der zumindest 
verhindert, dass  Flüchtlinge, die eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe nach dieser Regelung 
erhalten haben, ab dem 1.1.2010 wieder in die Duldung zurück gefallen wären. Die 
Wirksamkeit dieser Verlängerung wird davon abhängen, dass an den Nachweis des 
Bemühens um die Lebensunterhaltssicherung keine überzogenen Anforderungen gestellt 
werden.  

Eine wirkliche Bleiberechtsregelung steht weiterhin  aus 
Die Innenminister konnten sich wieder nicht zu einer grundsätzlichen Reform der 
Altfallregelung durchringen, welche die unsäglichen Kettenduldungen endlich beendet hätte. 
Durch die Ausschlussgründe hat ein großer Teil der Flüchtlinge keine Chance unter die 
Altfallregelung zu fallen.  
Wir fordern weiterhin eine gesetzliche Regelung für ein Bleiberecht zu schaffen, das diesen 
Namen verdient. Dazu gehört: 

- Eine Aufenthaltserlaubnis muss auch gewährt werden, wenn Menschen nicht 
arbeiten können, weil sie z. B. krank oder alt sind, Kinder erziehen oder Angehörige 
pflegen. 

- Hier geborene oder aufgewachsene Jugendliche und junge Erwachsene müssen ein 
gesichertes Bleiberecht erhalten, ohne dass damit die Familien auseinandergerissen 
werden, weil auf die Ausreise der Eltern bestanden wird. 

- Unterbrechungen des Aufenthaltes dürfen nicht zu einem Verlust des Bleiberechts 
führen; frühere Aufenthaltszeiten sollten angerechnet werden.  

- Die Bleiberechtsregelung muss auch für Personen greifen, die noch im Asylverfahren 
sind.  

- Straftaten bei einzelnen Personen dürfen nicht dazu führen, dass auch alle anderen 
Familienmitglieder von der Altfallregelung ausgeschlossen werden.  

- Die Stichtagsregelung muss aufgehoben und stattdessen eine 
Mindestaufenthaltsdauer eingeführt werden. 

 
Bremens Innensenator Mäurer sieht weiterhin die Notwendigkeit einer grundsätzlichen 
Lösung, bezweifelt aber, dass der Bundestag sich der Frage annehmen wird.  

Wir werden also im kommenden Jahr weiterhin politischen Druck für ein Bleiberecht entfalten 
müssen! 
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Umsetzung der Altfallregelungsverlängerung durch AB H Bremen 
Nach dem IMK-Beschluss verunsicherte die Ausländerbehörde Bremen viele der 
Betroffenen, die eine AE nach der Altfallregelung besaßen: In Anschreiben wurde ihnen 
mitgeteilt, dass ihre Aufenthaltserlaubnis voraussichtlich nicht verlängert werde und sie 
wurden aufgefordert, den Nachweis über eine Halbtagsbeschäftigung zu erbringen. Alle 
anderen Möglichkeiten zur Verlängerung gemäß dem Beschluss der IMK blieben unerwähnt. 
 
Da die Prüfung der eingereichten Unterlagen erwartungsgemäß nicht bis zum 31.12. möglich 
war, erhielten alle, die nicht bereits die volle Lebensunterhaltssicherung nachweisen 
konnten, zunächst eine Fiktionsbescheinigung. Manchen Arbeitgebern reichte dies als 
Nachweis eines fortdauernden Aufenthaltsrechtes nicht aus. Da sie darüber hinaus nichts 
vorzuweisen hatten, haben einige Betroffene ihren Arbeitsplatz verloren. Anderen wurde 
wegen zu kurzer Dauer des Aufenthaltstitels die Teilnahme an einem Sprachkurs verwehrt.  
 
Gut die Hälfte der über 800 Anträge auf Verlängerung der AE nach Altfallregelung sind 
inzwischen positiv entschieden. Zu Entscheidung stehen vor allem noch Fälle an, wo die 
Betroffenen ihr Bemühen um Arbeit nachzuweisen haben. Für Personen, die vor dem 
31.12.2009 eine Eingliederungsvereinbarung mit der BAGIS getroffen haben und denen von 
der BAGIS bestätigt wird, dass sie die Vereinbarung eingehalten haben, wird die AE auf alle 
Fälle verlängert. Bei anderen wird laut ABH das Bemühen im Einzelfall geprüft. Die ABH 
Bremen hofft, bis zum Auslaufen der erteilten Fiktionsbescheinigungen Ende Mai alle Fälle 
abschließend bearbeitet zu haben. Ablehnungen habe es bisher nur in Fällen gegeben, wo 
Betroffene durch Straftaten unter die Ausschlussklausel gefallen sind oder überhaupt keine 
Unterlagen zum Nachweis der Lebensunterhaltssicherung bzw. des Bemühens um Arbeit 
eingereicht haben. 
 

Bremer Erlass zur Altfallfolgeregelung-IMK  
e09-12-03-§ 23-AufenthG-vom 10. Dezember 2009 

Aufnahmeanordnung gem. § 23 Abs. 1 AufenthG für Inh aber einer 
Aufenthaltserlaubnis gem. § 104a Abs. 1 Satz 1 Aufe nthG  
 
Die Konferenz der Innenminister und -senatoren von Bund und Ländern hat in ihrer Sitzung 
am 3./4. Dezember 2009 eine Anschlussregelung für Inhaberinnen und Inhaber einer am 
31.12.2009 auslaufenden Aufenthaltserlaubnis "auf Probe" gem. § 104a Abs. 1 Satz 1 
AufenthG beschlossen.  
 
 
1. Gem. § 23 Abs. 1 AufenthG wird demzufolge im Ein vernehmen mit dem  
Bundesministerium des Innern angeordnet:  
 
1.1 Begünstigter Personenkreis/Erteilungsvoraussetz ungen   
Zu den begünstigten Personen gehören Ausländerinnen und Ausländer, die im Besitz einer  
bis zum 31.12.2009 befristeten Aufenthaltserlaubnis gem. § 104a Abs. 1 Satz 1 AufenthG 
sind und alternativ folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 
1.1.1 Die Ausländerinnen und Ausländer weisen spätestens bis zum 31.12.2009 nach, dass 
sie in den letzten sechs Monaten zumindest eine Halbtagsbeschäftigung ausgeübt haben.  
1.1.2 Die Ausländerinnen und Ausländer weisen spätestens bis zum 31.01.2010 glaubhaft 
nach, dass sie für die kommenden sechs Monate eine Halbtagsbeschäftigung aufnehmen 
werden.  
1.1.3 Die Ausländerinnen und Ausländer haben zwischen dem 1.07.2007 und dem 
31.12.2009 entweder ihre Schul-oder Berufsausbildung mit einem Abschluss erfolgreich 
beendet oder befinden sich spätestens am 31.12.2009  in einer Berufsausbildung.  
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1.1.4 Die Ausländerinnen und Ausländer haben den Nachweis erbracht, dass sie sich seit 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis gem. § 104a Abs. 1 S. 1 AufenthG um die Sicherung des 
Lebensunterhaltes für sich und etwaige mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebender 
Familienmitglieder (Ehegatten, Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft und 
minderjährige Kinder) durch eigene Erwerbstätigkeit bemüht haben. Es ist die Annahme 
gerechtfertigt, dass der Lebensunterhalt nach Ablauf der nach dieser Anordnung erteilten 
Aufenthaltserlaubnis eigenständig durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gesichert sein 
wird.  
Der Nachweis kann z.B. erbracht werden durch  
 
• bereits erfolge Arbeitsaufnahmen,  
• konkrete Bewerbungen um Arbeitsplätze,  
• Vorlage einer mit der BAgIS oder dem ARGE Job-Center-Bremerhaven gem. § 15 SGB  
II geschlossenen Eingliederungsvereinbarung einschließlich des Nachweises, dass die  
darin festgeschriebenen Bemühungen zur Eingliederung in Arbeit unternommen  
und/oder eine darin vereinbarte Bildungsmaßnahme durchgeführt wurde oder wird.  
1.1.5 Bezüglich der weiteren Voraussetzungen wie Schulbesuch der Kinder und 
ausreichender Wohnraum gelten die hierzu getroffenen Regelungen in § 104a Abs. 1 
AufenthG, in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 104a Abs. 1 AufenthG sowie im 
Erlass zu § 104a Abs. 1AufenthG.  
 
1.2 Von der Regelung ausgeschlossene Personengruppe n  
Es finden die Ausschlussregelungen des § 104a Abs. 1 AufenthG, der Allgemeinen  
Verwaltungsvorschrift zu § 104a Abs. 1 AufenthG sowie des Erlasses zu § 104a Abs. 1  
AufenthG Anwendung. 
 
1.3 Erteilung  
1.3.1 Die Aufenthaltserlaubnis wird in den Fällen der Ziffer 1.1.1 und 1.1.2 befristet bis zum 
31.12.2011, im übrigen befristet auf 2 Jahre nach dem Tag der Entscheidung über den  
Antrag erteilt.  
1.3.2 Die in häuslicher Gemeinschaft lebenden Ehegatten oder Partner einer eingetragenen 
Lebensgemeinschaft sowie die minderjährigen Kinder erhalten abhängig vom 
Aufenthaltsrecht der begünstigten Person Aufenthaltserlaubnisse nach § 23 Abs.1 Satz 1 
AufenthG.  
1.3.3 Bezüglich der wohnsitzbeschränkenden Auflagen sind die in den Ziffern 12.2.5.1.1. ff. 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 104a AufenthG anzuwenden.  
1.3.4 In den Fällen der Ziffer 1.1.4 ist ein zusätzlicher Familiennachzug (§ 29 Abs. 3 Satz 3  
AufenthG) nicht zulässig.  
1.3.5 In den Fällen der Ziffer 1.1.4 ist eine Aufenthaltsverfestigung (Erteilung einer  
Niederlassungserlaubnis) ausgeschlossen.  
1.3.6 Die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen gem. §§ 3 und 5 AufenthG sind zu 
beachten.  
 
2. Statistische Erfassung  
Die Zahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse sowie der Ablehnungen ist dem Senator für 
Inneres und Sport monatlich mitzuteilen. Bei den Erteilungen sind die Fallgruppen nach den 
Ziffern 1.1.1 bis 1.1.4 jeweils separat zu erfassen. 
 
3. Inkrafttreten und Befristung  
Dieser Erlass tritt nach Veröffentlichung in Kraft.  
Dieser Erlass wird befristet auf den 31. März 2012.  
 
Im Auftrag   Wessel-Niepel 
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Bremer Erlass zu §§104a und 104b AufenthG -  Altfal lregelung  
Aufenthaltsrecht für integrierte Kinder von gedulde ten Ausländern  
vom 10.12.2009 
 
1.  
Die Ziffer 104a der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz wird durch 
folgende landesrechtliche Regelung ergänzt:  
 
Zu Ziffer 104a.1.5.2.2 -Ausschluss wegen vorsätzlic hen Hinauszögerns oder 
Behinderns behördlicher Maßnahmen zur Aufenthaltsbe endigung  
 
Der Umstand, dass ein Ausländer einer bestehenden Ausreisepflicht freiwillig nicht 
nachkommt, ist als Ausschlussgrund nicht ausreichend, da in diesem Fall behördliche 
Rückführungsmaßnahmen getroffen werden können. Erforderlich ist vielmehr ein gezieltes 
und nachhaltiges Unterlaufen der Aufenthaltsbeendigung.  
 
Bei der Bewertung von Täuschungshandlungen ist zu berücksichtigen, inwieweit sie 
aufenthaltsrechtlich, insbesondere für Fragen der Aufenthaltsbeendigung, eine Relevanz 
besitzen oder wie lange die Täuschungshandlungen zurückliegen. Ein Ausschlussgrund liegt 
dann nicht vor, wenn die Täuschung bereits länger zurückliegt, der Ausländer später seine 
zunächst falschen Angaben korrigiert oder er sich erfolgreich um eine Integration bemüht 
hat, so dass der Vorwurf aus heutiger Sicht weniger schwer wiegt.  
 
 
Zu Ziffer 104a.1.6 -Ausschluss wegen Bezügen zu ext remistischen bzw. 
terroristischen Organisationen oder Unterstützung s olcher Organisationen   
 
Der Erlass zu Sicherheitsanfragen vor Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln und 
zur Durchführung von Sicherheitsbefragungen ist zu beachten. 
Das Referat 20 des Senators für Inneres und Sport ist in diesen Fällen generell zu 
unterrichten. 
 
 
Nach Ziffer 104a.1.6 -zu § 104a Abs. 1 Nr. 6 -Aussc hluss wegen einer im Bundesgebiet 
begangenen vorsätzlichen Straftat  
 
Bei Vorliegen mehrerer Verurteilungen zu Geldstrafen sind diese zu addieren. Die 
Tilgungsfristen und das Verwertungsverbot nach § 46 i.V.m. § 51 Abs. 1 BZRG sind zu 
beachten. Vorstrafen, die vor Ablauf der Antragsfrist getilgt wurden oder zu tilgen sind, 
werden nicht berücksichtigt. Bei anhängigen Ermittlungsverfahren ist § 79 Abs. 2 AufenthG 
zu beachten.  
 
Zu Ziffer 104a.5.3 -Verlängerung gem. § 104a Abs. 5   
 
Der zu betrachtende Zeitraum nach Ziffer 104a.5.3 ist der Zeitraum ab Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis nach der gesetzlichen Altfallregelung bis zur Entscheidung über die 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis.  
Der Lebensunterhalt muss im überwiegenden Teil dieses Zeitraumes, d.h. in mehr  
als der Hälfte dieses Zeitraumes, vollständig ohne öffentliche Leistungen gesichert gewesen 
sein oder das Einkommen aus Erwerbstätigkeit muss in diesem gesamten Zeitraum trotz 
zusätzlichen Bezugs öffentlicher Mittel insgesamt überwogen haben. 
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2. Anordnung nach § 23 Abs. 1 AufenthG  
 
Die für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnisse nach § 23 Abs. 1 S. 1 AufenthG 
vorausgesetzten Anordnungen erfolgen hiermit nach den in den §§ 104a und 104b 
AufenthG, in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu diesen Vorschriften sowie in diesem 
Erlass genannten Maßgaben.  
 
 
3. Wohnsitzbeschränkende Auflage  
 
Bezüglich der wohnsitzbeschränkenden Auflagen sind die in den Ziffern 12.2.5.1.1. ff. der  
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift getroffenen Regelungen anzuwenden.  
 
4. Statistik  
 
Die Daten sind nach den Vorgaben des bundeseinheitlichen Vordrucks zu erfassen. Sie sind 
dem Senator für Inneres und Sport quartalsweise bis zum 5. Tag des Folgemonats zu 
übermitteln.  
 
 
5. Inkrafttreten und Befristung  
 
Dieser Erlass tritt nach Veröffentlichung in Kraft.  
Gleichzeitig tritt der Erlass e09-03-03 außer Kraft.  
Dieser Erlass wird befristet auf den 31. Dezember 2011.  
 
Im Auftrag  
Wessel-Niepel 
 
 
Keine Abschiebungen von Roma in den Kosovo! 
Veranstaltungen im Umfeld des Tags der Roma im Apri l 2010 
 
2009 schloss Deutschland ein Rückübernahmeabkommen mit dem Kosovo, demzufolge 
jährlich 2.500 Roma in den Kosovo abgeschoben werden sollen. Viele von ihnen leben 
bereits seit Beginn der Neunziger Jahre hier, als sie vor dem Bürgerkrieg und der Verfolgung 
in ihrer Heimat geflohen sind.  
 
Zur Innenministerkonferenz und anderen Anlässen haben Roma massiv gegen die 
drohenden Abschiebungen demonstriert. VertreterInnen der Roma und des Flüchtlingsrates 
Bremen haben in den vergangenen Monaten Gespräche mit allen Bürgerschaftsfraktionen 
geführt. Die Leitungen der evangelischen und der katholischen Kirche in Bremen forderten in 
einem Gespräch mit Innensenator Mäurer, aus Bremen keine Roma abzuschieben. Obwohl 
er sich ausführlich über die prekäre Lage der Roma im Kosovo informiert hat, sagte der 
Innensenator jedoch lediglich zu, keine Familien mit Kindern abzuschieben und bei jedem 
Roma, der von der ABH zur Abschiebung vorgesehen ist (theoretisch 25 pro Jahr), eine 
genaue Einzelfallprüfung vorzunehmen (s. auch unten Antwort auf Senatsanfrage). 
 
Unter den Roma in Bremen herrscht große Verunsicherung und Sorge, manche fühlen sich 
von SachbearbeiterInnen der ABH zur „freiwilligen“ Ausreise gedrängt. 
 
Der 8.April ist der internationale Tag der Roma. „Zuflucht e.V.“, der Flüchtlingsrat Bremen, 
Roma Aglonipe e.V., Terra Nostra e.V. und in Bremen lebende Roma und ihre 
UnterstützerInnen nehmen diesen Tag zum Anlass, um mit verschiedenen Medien und 
Veranstaltungen über die Lage der Roma zu informieren.  
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1. Filmfestival „Balkan Cinema“ 

Das Cinema Ostertor zeigt in Kooperation mit Terra Nostra e.V. am 20./21.4 und 28.04. 
internationale Filmproduktionen (Junge Dokumentar-, Kurz- und Spielfilme) aus und über 
Südosteuropa. 
www.cinema-ostertor.de 
 

2. Fotoausstellung „Bilder aus dem Kosovo“ in der S tadtbibliothek vom 8.-30.4. 
Vernissage 7.4.2010  18h00 

Stephan Dünnwald bereiste 2009 im Auftrag von Pro Asyl e.V. den Kosovo. Er sprach mit 
Roma, die aus Deutschland abgeschoben wurden in eine „Heimat“, die ihnen keinerlei 
Zukunftsperspektiven bietet. 20 ausgesuchte Bilder dokumentieren das Leben der 
abgeschobenen Roma im Kosovo. 
 

3. Kamingespräch zur Lage der Roma im Kosovo 
mit Hamze Bytyci (Amorodrom Berlin) und Kenan Emini (Projekt Roma, Göttingen), die 
gerade den Kosovo bereist haben. 
Zentralbibliothek Bremen, voraussichtlich 15. Kalenderwoche 
 

4. Veranstaltung „Bilder der Roma: Vorstellung – Da rstellung – Wirklichkeit“ 
mit Prof. Kirsten von Hagen 
Zentralbibliothek Bremen, 17. Kalenderwoche 
 
Die genauen Daten der beiden Veranstaltungen finden Sie im Aprilprogramm der 
Zentralbibliothek 
www.stadtbibliothek-bremen.de/Veranstaltungen-112.html 
 
Die genauen Daten und Uhrzeiten für die Veranstaltu ngen finden Sie ab Mitte März 
unter den obigen Internetadressen bzw. werden noch über Info-Mails und Tagespresse 
bekannt gegeben! 
 
 
 
 
BREMISCHE BÜRGERSCHAFT Drucksache 17/1168  
Landtag  
17. Wahlperiode 16.02.10  
 
Antwort des Senats  
auf die Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
vom 20. Januar 2010  
 
„Situation der Roma-Familien im Lande Bremen“  
 
Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN hat folgende Kleine Anfrage an den Senat gerichtet:  
 
 
„Im Land Bremen lebt eine unbestimmte Anzahl der ethnischen Minderheit der Roma, 
hauptsächlich in Bremen-Nord und Bremerhaven. Ihre Lebenssituation ist bei vielen geprägt 
von sozialer Benachteiligung, Diskriminierung und drohender Abschiebung. Auch fehlt vielen 
dieser Menschen der Zugang zu Bildungseinrichtungen, einer ordentlichen 
Krankenversicherung und zum Arbeitsmarkt. Wie einzelne Projekte in Bremen allerdings 
zeigen, bemühen sich viele Familien verstärkt um ihre gesellschaftliche Teilhabe. Die 
meisten der Kinder und Jugendlichen der Roma-Familien sind in Deutschland geboren und 
aufgewachsen und können sich daher eher in Deutsch als in der Sprache ihrer Eltern 
verständigen. 
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Erfolge von Projekten und Eigeninitiativen werden immer wieder konterkariert durch den 
unsicheren Aufenthaltsstatus vieler Roma. Nur wenige besitzen einen verlässlichen 
Aufenthaltstitel, der Bestandteil für eine erfolgreiche Integration ist. Im Gegenteil: Viele Roma 
sollen schrittweise gemäß dem Rückübernahmeabkommen in den Kosovo abgeschoben 
werden oder leben mit sogenannten „Kettenduldungen".  
 
(...) 
 
Der Senat beantwortet die Kleine Anfrage wie folgt:   
 
1. Wie viele Mitglieder der ethnischen Minderheit d er Roma aus dem Kosovo leben im  
Land Bremen und in welchen Stadtteilen?  
 
Antwort zu Frage 1:  
 
Die Zahl der im Land Bremen lebenden Angehörigen der ethnischen Minderheit der Roma 
aus der Republik Kosovo ist nicht bekannt. Die Erfassung im Ausländerzentralregister erfolgt 
aufgrund der nachgewiesenen Staatsangehörigkeit. Die ethnische Zugehörigkeit wird nicht 
erfasst.  
 
Am Stichtag 31.12.2009 hielten sich laut Ausländerzentralregister 764 Staatsangehörige der 
Republik Kosovo im Bundesland Bremen auf. Es ist davon auszugehen, dass viele dieser  
Personen Angehörige der ethnischen Minderheit der Roma sind.  
 
Diese Zahl ist allerdings wenig aussagefähig, weil 2.580 Personen im Ausländerzentral-
register mit den Nationalitäten Serbien, Serbien und Montenegro und Jugoslawien erfasst 
sind.  
Es ist davon auszugehen, dass ein Teil dieser Personen Staatsangehörige der Republik 
Kosovo und auch Angehörige der ethnischen Minderheit der Roma sind. Ursächlich dafür ist, 
dass viele ihre neue Staatsangehörigkeit noch nicht nachweisen können, weil die 
Konsularabteilung der Botschaft der Republik Kosovo in Berlin ihre Arbeit noch nicht 
aufgenommen hat. Einige Betroffene sind noch im Besitz eines jugoslawischen 
Nationalpasses und/oder haben bei den Ausländerbehörden noch nicht vorgesprochen, weil 
sie im Besitz eines unbefristeten Aufenthaltstitels sind.  
 
Die Verteilung der zuvor genannten Personengruppen auf die Stadtgemeinden sowie die 
geschlechterspezifische Verteilung ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:  
 
 Land Bremen 1) 

(m/w) 
Stadtgemeinde 

Bremen 
(m/w) 

Stadtgemeinde 
Bremerhaven 

(m/w) 
Republik Kosovo 764 

(393/371) 
594 

(302/292) 
168 

(91/77) 
davon Geduldete 63 

(29/34) 
18 

(9/9) 
45 

(20/25) 
Serbien, Serbien 
und Montenegro, 
Jugoslawien 

2580 
(1362/1218) 

1904 
(1022/882) 

664 
(332/332) 

Davon Geduldete 427 
(226/201) 

376 
(205/171) 

51 
(21/30) 

 
1) In der für das Land Bremen angegebenen Zahl sind auch die Personen enthalten, die vom 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Außenstelle Bremen - vor einer Zuweisung in die 
Stadtgemeinden erfasst werden.  
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Bekannt ist die Zahl der Ausreisepflichtigen, deren Abschiebung ausgesetzt ist, weil sie ihre 
Zugehörigkeit zur ethnischen Minderheit der Roma nachgewiesen haben und im Kosovo 
geboren sind oder vor ihrer Ausreise dort gelebt haben. Sie betrug am Stichtag 30.06.2009 
im Land Bremen 349, davon 289 in der Stadtgemeinde Bremen und 60 in der Stadtgemeinde 
Bremerhaven. Die kosovarische Staatsangehörigkeit konnten aus den oben genannten 
Gründen erst wenige Personen nachweisen. Eine geschlechterspezifische Erfassung erfolgt 
nicht. Auch eine Erfassung nach Stadtteilen erfolgt nicht .  
 
 
2. Inwieweit liegen dem Senat Erkenntnisse über die  Bildungsbeteiligung und 
Schulvermeidung der Kinder und Jugendlichen aus Rom a-Familien in Bremer 
Bildungseinrichtungen vor?  
 
Antwort zu Frage 2  
 
Eine Erfassung zur Zugehörigkeit einer ethnischen Minderheit erfolgt in Bremen nicht. Die 
Zahl der Schülerinnen und Schüler mit einem Roma-Hintergrund ist somit unbekannt. Durch 
Daten belastbare Erkenntnisse über die Bildungsbeteiligung und den Bildungserfolg von  
Roma-Schülerinnen und Schüler können somit nicht getroffen werden. Roma-Schülerinnen  
und Schüler profitieren uneingeschränkt von sämtlichen Bildungsangeboten des Senats. 
Neben den schulischen Angeboten sollen spezielle Förder- und Unterstützungsangebote 
Roma-Schülerinnen und Schüler in der Bildungsbeteiligung und im Bildungserfolg 
stabilisieren  
(Vergleich Antwort zu den Fragen 6 und 7).  
 
 
3. Welchen Aufenthaltstitel in welcher Anzahl haben  Roma aus dem Kosovo in  
Bremen?  
 
Antwort zu Frage 3:  
 
Daten für die Angehörigen der Minderheit der Roma liegen aus den in der Antwort zu  
Frage 1 angegebenen Gründen nicht vor.  
 
 
4. Wie viele Roma sind im Land Bremen von Abschiebu ng durch das 
Rücknahmeabkommen  
zwischen Deutschland und dem Kosovo bedroht?  
 
Antwort zu Frage 4:  
 
Das Land Bremen führt Rückführungen von Minderheiten in den Kosovo - wie der Roma -  
sehr zurückhaltend durch. Die Rückführung der Minderheitengruppen erfolgt angepasst an 
die Integrationsmöglichkeiten im Kosovo.  
 
Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Kosovo wurde der Text eines 
bilateralen Rückübernahmeabkommens abschließend verhandelt. Das Abkommen enthält 
keine spezifischen Regelungen für Minderheitenangehörige.  
 
Im Rahmen der Verhandlungen über das Abkommen hat sich die kosovarische Seite damit 
einverstanden erklärt, Rückübernahmeersuchen für alle Personen, d.h. auch Angehörige der 
Minderheitengruppe der Roma, vor Inkrafttreten des Rückübernahmeabkommens zu prüfen.  
 
Es soll jährlich nur eine Rückführung in der Größenordnung der Rückführungen von 2008, 
d.h. ca. 2.500 Personen (bundesweit), erfolgen. Bei den Rücknahmeersuchen, die über 
Zentrale Ausländerbehörden in anderen Bundesländern koordiniert werden, wird auf ein 
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angemessenes Verhältnis der verschiedenen ethnischen Zugehörigkeiten geachtet. 
Außerdem wird dafür Sorge getragen, dass die zurückzuführenden Ausländerinnen und 
Ausländer aus unterschiedlichen Regionen stammen, um die Belastung der aufnehmenden 
Kommunen möglichst gleichmäßig zu verteilen.  
Für das Land Bremen wurde durch Erlass eine Regelung getroffen, mit der die 
Ausländerbehörden angewiesen wurden, persönliche Belange bei der Einzelfallprüfung 
besonders zu berücksichtigen. Vorrangig werden Ehepaare ohne minderjährige Kinder 
zurückgeführt. Sie sind zur freiwilligen Ausreise aufgefordert worden. Diese freiwillige 
Ausreise hat absolute Priorität. Im Einzelfall wird eine zwangsweise Rückführung aber nicht 
vermeidbar sein.  
 
Die Ausländerbehörde Bremen hat - unter Berücksichtigung der Quote für das Land Bremen 
(1 % der im Vergleichszeitraum 2008 bundesweit zurückgeführten Personen) - 25 Roma aus 
dem Kosovo zur freiwilligen Ausreise aufgefordert und für vier Personen 
Rückübernahmeersuchen gestellt. Bei den Betroffenen handelt es sich um Alleinstehende 
oder Ehepaare ohne minderjährige Kinder. In einem Fall erfolgte inzwischen eine 
Aussetzung des Verfahrens, da neue Gründe für die Erteilung eines Aufenthaltsrechts aus 
humanitären Gründen geltend gemacht wurden.  
 
 
5. Wie schätzt der Senat die humanitäre Situation i m Kosovo derzeit ein?  
 
Antwort zu Frage 5:  
 
Bei der Bewertung der Situation ist ganz entscheidend, welche Lebensumstände als 
zumutbar angesehen werden. Vorurteile gegenüber Roma gibt es im Kosovo ohne Zweifel 
weiterhin, wie in vielen anderen Ländern auch. Dies führt zu Schwierigkeiten z.B. bei der 
Arbeitsplatz- und Wohnungssuche.  
 
Die Roma werden im Falle einer Rückkehr im Kosovo unter schlechteren Bedingungen leben 
als hier im Bundesgebiet. Dies gilt aber für viele Menschen, die nach den geltenden 
aufenthaltsrechtlichen Regelungen im Bundesgebiet kein Aufenthaltsrecht bekommen 
können.  
 
Nach Auswertung der vorliegenden Informationen geht der Senat davon aus, dass durch 
staatliches Handeln der kosovarischen Behörden ein so weitgehender Schutz gewährleistet 
werden kann, dass eine Rückführung auch von Minderheitenangehörigen in zunächst 
geringem Umfang zumutbar ist. Diese Einschätzung hat sich nach den Gesprächen der 
Bundesregierung mit der Regierung des Kosovo bestätigt. Die Anordnung eines generellen 
Abschiebestopps wird unter Berücksichtigung aller vorliegenden Erkenntnisse als nicht 
erforderlich angesehen.  
 
6. 
a) Wie und mit welchen Mitteln fördert das Land Bre men die Integration der Roma?  
 
Antwort zu Frage 6a:  
 
Bremen finanziert die Arbeit des Verbandes Deutscher Sinti und Roma, Landesverband 
Bremen e.V. im Rahmen einer institutionellen Förderung. Der Landesverband unterhält eine 
Geschäftsstelle in Bremen und ein Büro in Bremerhaven. Beratungs- und Unterstützungs-
angebote des Landesverbandes stehen allen Roma offen, unabhängig von deren 
Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsstatus.  
 
Daneben findet eine Projektförderung in den unter Ziffer 6b) genannten Bereichen statt.  
 
Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft stellt gezielte Angebote zur Förderung von 
Roma-Schülerinnen und -Schülern bereit.  
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b) Welche konkreten Projekte hiervon beziehen sich ausschließlich auf den Bereich  
der Roma?  
 
Antwort zu Frage 6b:  
 
In Bremen-Vegesack, im Bewohnertreff der Grohner Düne, finden für Roma folgende 
Angebote statt:  
 
- Projekt „Anglunipe“, Projekt zur Ermöglichung der Teilhabe am öffentlichen Leben der 
Roma-Familien und zur Verbesserung der Bildungschancen ihrer Kinder. Projektlaufzeit 
01.03.2008 - 30.03.2010; Träger DRK, Finanzierung über die Senatorin für Arbeit, Frauen, 
Gesundheit, Jugend und Soziales - Hippy-Programm und den Senator für Umwelt, Bau, 
Verkehr und Europa - Modellvorhaben Soziale Stadt und DRK.  
 
- „Integrationsbegleitung und soziale Betreuung von Roma-Frauen und ihren Familien“ – 
(Teilbereich von Anglunipe, Projektlaufzeit 01.04.2009 - 30.03.2010); Träger DRK. 
Förderung aus LOS-Mitteln.  
 
- „Wie funktioniert Deutschland“ - Projekt zur Integrationsbegleitung, Laufzeit 01.09.2009 - 
31.08.2010, Träger Leben in Grohn e.V., Förderung aus LOS-Mitteln.  
 
- „Teilhabe durch verbesserte Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz für Roma-Frauen“, 
Projektlaufzeit 08.06.2009 - 07.06.2010; Träger Leben in Grohn e.V., Förderung aus  
LOS-Mitteln.  
 
- „Deutsch im Alltag - Niedrigschwelliger Alphabetisierungs- und Sprachkurs“, Laufzeit 
01.11.2009 - 31.10.2010; Träger Leben in Grohn e.V., Förderung aus LOS Mitteln.  
 
- „Alphabetisierungskurs für Roma-Frauen“, Laufzeit 01.08.2009 - 31.07.2010; Träger  
Leben in Grohn e.V., Förderung aus LOS-Mitteln.  
 
- „Hilfe bei Behördenangelegenheiten“, Laufzeit 01.01.2010 - 31.12.2010; Träger Leben in 
Grohn e.V., Förderung aus WIN-Mitteln.  
 
- An der Gerhard-Rohlfs-Schule findet ein Hausaufgabenhilfeprojekt für Roma- Schülerinnen 
und Schüler statt ( 3x wöchentlich 14:00 - 16:00 Uhr), gefördert durch die Senatorin für 
Bildung und Wissenschaft.  
 
- An der Schule George-Albrecht-Straße ist ein Schulmeiderprojekt / Elternarbeit mit Roma- 
Familien angesiedelt. Laufzeit 01.10.2009 - 30.03.2010; gefördert aus LOS-Mitteln,  
Förderschiene II, Träger ist der Caritasverband Bremen-Nord.  
 
Eine schulische Unterstützung von Roma-Schülerinnen und Schülern wird seit dem 
Schuljahr 1993/94 in der Stadt Bremen realisiert. Ziel des Projektes ist die Integration von 
Roma- Kindern in die Regelschule. Eine Senkung der Fehlzeiten soll erreicht und 
Schulabbrüche sollen verhindert werden. Eine weitere Unterstützung wird über eine 
Beratungsstelle angeboten.  
Das Roma-Förderprojekt bietet Förderunterricht an. Die für diese Aufgabe beauftragten 
Lehrkräfte sind über das Stadtgebiet an vielen Schulen tätig. Außerdem sind weitere 
pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Förderung tätig.  
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7.  
a) Wie werden diese Projekte angenommen?  
 
Antwort zu Frage 7a:  
 
Nach Einschätzung des Quartiermanagements in Bremen-Grohn ist festzustellen, dass 
hinsichtlich der zu Ziffer 6 b) genannten Aktivitäten die gesamte Gruppe der dort lebenden 
Roma aus dem Kosovo, mit nur wenigen Ausnahmen, in die aufgeführten Angebote 
eingebunden ist. Einige Familien schicken die Kinder nur in die Hausaufgabenhilfe und 
erledigen ansonsten ihre Angelegenheiten eigenständig. Aus anderen Familien nehmen die 
Frauen an den Alphabetisierungs- und Deutschkursen teil und/oder beteiligen sich am 
Anglunipe- Projekt. Insgesamt hat sich die Arbeit mit dieser Zielgruppe gut entwickelt. Die 
Kerngruppe von etwa 20 Familien, die die Angebote intensiv nutzen, ist sehr bemüht sich zu 
integrieren. Sie empfinden die Angebote als Wertschätzung gegenüber ihrer sonst 
überwiegend diskriminierten Minderheit.  
 
Eine zentrale Rolle in diesem Prozess spielen muttersprachliche Multiplikatoren, die als 
Dolmetscher, Vermittler und Begleiter fungieren.  
 
Weiter ist laut Mitteilung des Quartiermanagements festzustellen, dass die Kinder - auch im 
geringeren Maße die Jugendlichen - gut in die Angebote vor Ort, wie das Horthaus, das 
Spielhaus, das Jugendcafe und seit einiger Zeit auch in den Mädchentreff Lilas Pause 
integriert sind. Vereinzelt haben sie auch den Zugang zum SAV, dem örtlichen Fußballverein 
gefunden.  
 
Nach den Feststellungen der Senatorin für Bildung und Wissenschaft wird die Unterstützung 
durch die Roma-Förderung von den Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern gut 
angenommen.  
Der Einsatz einer Schulassistentin mit Roma-Hintergrund bewährt sich ebenfalls. Die 
Schulassistentin übernimmt eine wichtige Mittlerfunktion in der Zusammenarbeit der Schulen 
mit den Roma-Familien.  
 
 
Antwort zu Frage 7b:  
 
b) Wie bewertet der Senat diese Projekte?  
 
Der Senat begrüßt Aktivitäten, welche die Lebensumstände von Roma in ihren jeweiligen 
Wohnquartieren verbessern und damit das Miteinander fördern. Ebenso befürwortet der 
Senat Maßnahmen, welche die Teilhabe von Roma-Kindern im Bildungsbereich fördern und 
sie in ihrem schulischen Werdegang unterstützen.  
 
 
8. Welche Verbände/Organisationen werden in die Int egrationsbemühungen der Roma 
durch das Land Bremen einbezogen?  
 
 
Antwort zu Frage 8:  
 
Einbezogen sind der Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Bremen e.V. 
sowie in der Kooperation in Bremen-Grohn das DRK, der Caritasverband Bremen-Nord, die  
AWO Migrationsberatung, „bin - Bremer Integrationsnetz“ / AHOI, das Paritätische 
Bildungswerk sowie die Schuldnerberatung der Solidarischen Hilfe.  
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Bremer Gruppe zur Save me Kampagne  
Seit Ende Februar gibt es in Bremen eine kleine Gruppe, welche auch in Bremen die  
Save me Kampagne zur Aufnahme von Flüchtlingen vorantreiben will. (Infos zur Kampagne:  
www.save-me-kampagne.de   ) 
 
Sie können eine Mail-Kampagne von Pro Asyl an 
Bundesinnenminister de Maizière unterstützen für 
eine weitere Aufnahme irakischer Flüchtlinge und 
ein dauerhaftes Flüchtlingsaufnahmeprogramm in 
Deutschland: 
www.proasyl.de/de/home/aktion-verantwortung-
uebernehmen/ 
 
Das nächste Treffen der Bremer Save me 
Gruppe ist am 15. April um 19h00 in der Berckstr. 2 7. 
MitstreiterInnen sind herzlich willkommen! 
 
 
 
 
 

Aktionen zur Innenministerkonferenz in Bremen 2.- 4 .12.2009 
Ein breites Bündnis für kraftvolle Aktionen 
Auch wenn es noch immer kein Bleiberecht gibt, das diesen Namen verdient, werte ich 
unsere Bremer Aktionen als Erfolg: 

·  Es ist uns gelungen, ein breites Bündnis zu mobilisieren. Die Demonstration am 2.12. 
war mit ca. 1.200 TeilnehmerInnen eine der größten Demonstrationen in Bremen der 
vergangenen Jahre. (Wir hatten selber mit 500 bis maximal 1.000 DemonstrantInnen 
gerechnet.) Vielen Transparente, Sprechchöre, FlugblattverteilerInnen, Musik- und 
Redebeiträge sorgten für eine lebendige Außenwirkung der Demonstration. Trotz der 
Behinderungen seitens der Polizei (Taschen- und Ausweiskontrollen im Vorfeld, 
Verweigerung der genehmigten Route durch die Fußgängerzone) blieb die Stimmung der 
Teilnehmenden gut. Die Demonstration und die Vor- Zwischen- und 
Abschlusskundgebung verliefen ohne weitere Zwischenfälle. 

·  Auf der Pressekonferenz am 3.12. im St. Stephani-Gemeindesaal waren nicht nur alle 
Bremer Medien vertreten, sondern auch Journalisten überregionaler Medien. Da die 
JOG-Konferenz vom 3.-5.12. im St.-Stephani-Gemeindehaus in direkter Nachbarschaft 
zu Radio Bremen stattfand, ergaben sich auch in den folgenden Tagen weitere Interview-
Termine bis hin zur Übergabe des Preises für den „Abschiebeminister des Jahres“ an 
Uwe Schünemann am 4.12. 

·  Die öffentliche Gala-Veranstaltung von „Jugendliche ohne Grenzen“ war mit über 100 
Gästen gut besucht. Sie präsentierte die Fantasie und Kraft der jungen Flüchtlinge, die 
sich nicht länger mit einem Leben zweiter Klasse abfinden, das von Ausgrenzung und 
drohender Abschiebung geprägt ist.  
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Presseerklärung des Vorstandes von „Zuflucht – Ökum enische 
Auslanderarbeit e.V.“ zur Demonstration anlässlich der IMK 
2.12.2009 – Behinderungen durch Polizei 
 
Der Verein „Zuflucht – Ökumenische Ausländerarbeit e.V.“, der in Bremen die 
Flüchtlingsarbeit der evangelischen und katholischen Kirche wahrnimmt, protestiert 
nachdrücklich gegen die von uns als provokante und gezielte Einschüchterung bei der 
Wahrnehmung des Grundrechtes auf Demonstrationsfreiheit empfundene Behinderung der 
oben genannten Demonstration.  
 
Absprachen im Vorfeld der Demonstration zwischen Ve ranstaltern sowie Polizei und 
Stadtamt 
Die genannte Demonstration wurde von der Geschäftsführerin unseres Vereins 
ordnungsgemäß angemeldet. Am Freitag, dem 27.11. hatte sie zur Vorbereitung der 
Demonstration ein Kooperationsgespräch mit der Leitung und den Verantwortlichen des 
Stadtamtes sowie vier Vertretern der Polizei. Die beantragte Route durch die Obernstraße 
wurde mit leichten Änderungen akzeptiert und von dem Verantwortlichen des Stadtamtes in 
einem Gesprächsprotokoll festgehalten. Auf entsprechende Frage hatten wir eine 
Teilnehmendenzahl von 500 bis 1000 Telnehmenden angegeben. Mit gewalttätigen 
Störungen aus der Demonstration heraus sei nicht zu rechnen. Die von unserer Seite an 
dem Gespräch teilnehmenden Personen – unsere Geschäftsführerin und eine Kollegin des 
Flüchtlingsrates Bremen – hatten zugesagt, dass die an der Organisation der Demo 
beteiligten Gruppen Personen bereitstellen würden, die das Geschehen in und um die 
Demonstration beobachten würden. Darüber hinaus sei ein SprecherInnenrat gebildet 
worden, der die Kommunikation während der Demonstration und Kundgebung gewährleisten 
und gegebenenfalls adhoc-Entscheidungen würde treffen können. 
 
Am Dienstag, dem 1.12. wurde unserer Geschäftsführerin aus dem Stadtamt telefonisch 
mitgeteilt, dass die Polizei Sicherheitsbedenken gegen eine Route durch die Obernstraße 
habe. Als Alternative wurde seitens des Stadtamtes ein Zug durch die Straße Am Wall oder 
durch die Martinistraße angeboten. In diesem Telefongespräch wurden die Veranstalter zu 
einem erneuten Gespräch für Mittwoch, d. 2.12. um 9.30 ins Stadtamt gebeten. 
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Bei einer ohnehin für Dienstagnachmittag, den 1.12. angesetzten Routenbegehung mit 
Mitgliedern der mit veranstaltenden bundesweiten Gruppe „Jugend ohne Grenzen“ wurde 
klar: Die vom Stadtamt vorgeschlagenen Alternativen kommen nicht in Frage, da es auf 
ihnen kaum Gelegenheit gibt, von Passanten wahrgenommen zu werden oder mit 
Handzetteln, Zeitungen oder Postkarten für das Anliegen der Demonstration zu werben. Wir 
legen in diesem Zusammenhang wert auf die Feststellung, dass es auch in den vergangenen 
Jahren von einem ähnlichen Veranstalterbündnis Demonstrationen im Zusammenhang mit 
der Innenministerkonferenz gegeben hat, die allesamt friedlich verlaufen sind. Eine 
Routenänderung wäre für uns ein deutlicher Ausdruck dafür gewesen, mit unserem Anliegen 
nicht ernst genommen zu werden und die Demonstration von der Öffentlichkeit fernzuhalten.  
 
In dem oben erwähnten Gespräch am darauf folgenden Tage im Stadtamt wurde seitens des 
Leiters die Routenverlegung mit Sicherheitsbedenken wegen des Weihnachtsmarktes und 
Erkenntnissen der Polizei über gewaltbereite Personen begründet. Unsere Geschäftsführerin 
bestand auf der Beibehaltung der ursprünglichen Route. Nur so bestünde die Möglichkeit, 
die Öffentlichkeit zu erreichen und unser Anliegen tatsächlich im Sinne guter Bremischer 
Tradition ins Herz der Stadt zu tragen.  
 
Um 13.00 Uhr erging per Fax der Bescheid des Stadtamtes, in dem die von uns beantragte 
Route durch die Obernstraße in Verbindung mit einer Reihe von Sicherheitsauflagen 
genehmigt wurde. 
 
Vor Beginn der Kundgebung gegen 17.00 auf der Bürgerweide gab es ein kurzes Gespräch 
zwischen dem Ansprechpartner der Polizei und dem Einsatzleiter der Polizei für die Demo 
einerseits sowie unserer Geschäftsführerin als Anmelderin der Demonstration und einem 
Sprecher des Flüchtlingsrates andererseits. Auch in diesem Gespräch wurde uns 
zugesichert, dass die Demonstration gemäß dem Bescheid des Stadtamtes vom 2.12. 13.00 
Uhr durchgeführt werden könne.  Lediglich die zur Verkehrssicherheit übliche Polizeieskorte 
vor und hinter dem Zug und die Ansprechpartner der Polizei und der Einsatzleitung am 
Rande des Zuges seien vorgesehen. Man versicherte sich wechselseitig, sich bei 
Vorkommnissen, die eventuelle Änderungen im Vorgehen erforderten, gegenseitig zu 
informieren, um dann das weitere Vorgehen abzustimmen. 
 
Zugangskontrollen durch Polizei am Hauptbahnhof Nor dseite 

Wir protestieren nachdrücklich gegen die Behinderung unseres Demonstrationsrechtes 
durch massive und unbegründete Ausweiskontrollen vor Beginn der Demonstration am 
Nordausgang des Hauptbahnhofs. Mitglieder einer Sambagruppe, die den 
Demonstrationszug begleiten sollten, wurden nicht zu uns durchgelassen, weil sie sich 
weigerten, ihren Ausweis zu zeigen. Erst nach entschiedenem Protest unsererseits bei der 
Einsatzleitung wurden die Kontrollen aufgehoben. Nach dem Bericht eines Mitglieds des 
Flüchtlingsrates ist der Kursteilnehmer eines Projektes des Paritätischen Bildungswerkes, 
ein junger Roma, ebenfalls gegen 17 Uhr in die genannte Polizeikontrolle geraten. Er habe 
seinen Ausweis gezeigt und wurde einer Taschendurchsuchung unterworfen. Weil er ein 
Paar neuwertige Schuhe dabei hatte, wurde ihm der Zugang zum Kundgebungsplatz 
verweigert; er musste zuvor nachhause fahren und durch Holen des Kassenbons beweisen, 
dass er diese Schuhe käuflich erworben hatte. Uns beschämt dieses skandalöse rassistische 
Vorgehen der Polizei.  

Entgegen der schriftlichen Genehmigung des Stadtamtes sollte uns schließlich bei Abmarsch 
des Zuges noch eine polizeiliche Spalierbegleitung auferlegt werden, von der nach 
entsprechenden Beschwerden unsererseits schließlich abgesehen wurde. 

Wir protestieren nachdrücklich gegen den martialischen Aufmarsch der Polizei und ihre 
durch nichts gerechtfertigten Kontrollen von Demonstrationsteilnehmenden, die offenbar 
keinen anderen Zweck hatten, als völlig friedlich demonstrierende Menschen 
einzuschüchtern und unter Verdacht zu stellen. 
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Verweigerung der vom Stadtamt genehmigten Demonstra tionsroute durch die 
Obernstraße  
 
Als der Demonstrationszug sich gegen 18.30 Uhr der Kreuzung Am Brill näherte, war der 
Zugang zur Hutfilterstr./Obernstraße durch eine massive Polizeikette abgesperrt. Der 
Polizeisprecher teilte den verantwortlichen Ansprechpartner der Veranstalter mit, es gebe 
eine „kleine, zusätzliche Sicherheitsauflage“. Deshalb müsse der Demonstrationszug durch 
die Martinistraße zur Domsheide umgeleitet werde. Wir protestierten gegen diese 
Abweichung von der genehmigten Route und verlangten den Einsatzleiter zu sprechen. 
Dieser bestätigte die Änderung und verwies auf  eine entsprechende Entscheidung des 
Einsatzleiters für die gesamte IMK-Sicherheit. Als Begründung wurde genannt, dass die 
Innenstadt im unteren Bereich der Obernstraße „voll“ sei und die Teilnehmerzahl mit etwa 
1200 Teilnehmenden doppelt höher sei, als bei Bewilligung der Route angenommen.  

Wir sahen an dieser Stelle keine Möglichkeit, vor Ort gegen diese Entscheidung vorzugehen, 
protestieren aber auch nachträglich noch einmal ausdrücklich gegen diese willkürliche 
Einschränkung des Demonstrationsrechtes. Die Teilnehmenden verhielten sich trotz ihrer 
Verärgerung friedlich. Die für den Ansgariikirchhof geplante und genehmigte 
Zwischenkundgebung wurde auf der Brillkreuzung abgehalten.  

An der Domsheide war der Zugang zur Obernstraße/Marktplatz durch eine massive 
Polizeikette abgesperrt. Auf dem Kundgebungsplatz Domshof Höhe Alex wurden die 
TeilnehmerInnen durch ebenfalls massive Polizeipräsenz so weit vom Bereich des 
Weihnachtsmarktes abgehalten, dass die Kundgebung wahrscheinlich weder optisch noch 
akustisch für BesucherInnen des Weihnachtsmarktes wahrnehmbar war. 

Die von uns bei der Polizei angemeldete und auch im Protokoll des Stadtamtes 
festgehaltene Delegation, die um 19.30 Uhr in der Bürgerschaft Forderungen der Flüchtlinge 
an die Innenminister übergeben sollte, hatte Schwierigkeiten, durch die Absperrung zu 
kommen. 

Der Vorstand von „Zufucht – Ökumenische Ausländerarbeit“ protestiert nachdrücklich gegen 
die massiven Verletzung von Vertrauen, getroffenen Absprachen und vom  verbrieften 
Grundrecht auf Demonstrations- und Versammlungsfreiheit. 

Bremen, den 11.12.2009 

 

 
 

Übergabe der Flüchtlingsforderungen an Frau Pape-Post, Vertreterin des Innensenators 
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Landtag 19.01.2010  
17. Wahlperiode  
 
 
Antwort des Senats auf die Kleine Anfrage der Frakt ion DIE LINKE  
vom 16. Dezember 2009  
 
„Hinderung und Routenänderung einer genehmigten Dem onstration“  
 
Die Fraktion DIE LINKE hat folgende Kleine Anfrage an den Senat gerichtet:  
 
„Am 2. Dezember 2009 fand anlässlich der Konferenz der Innenminister und Senatoren, die 
in Bremen vom 2. bis 4. Dezember tagte, eine Demonstration zum Bleiberecht statt. Diese 
wurde von einem breiten Bündnis unterstützt und war fristgerecht angemeldet und vom 
Stadtamt genehmigt. Zusätzlich hatten im Vorfeld Gespräche zwischen Veranstaltern, 
Stadtamt und Polizei stattgefunden. Darin wurde eine Route festgelegt und von Seiten der 
Veranstalter die Erwartung von voraussichtlich 500-1000 TeilnehmerInnen formuliert.  
 
Aufgrund von Sicherheitsbedenken der Polizei fand am Tag der Demonstration ein weiteres 
Gespräch statt, in dem die von der Polizei vorgeschlagene alternative Route durch die 
Martinistraße (statt Obernstraße) von den Veranstaltern abgelehnt wurde und in Folge 
dessen das Stadtamt die vereinbarte Route durch die Obernstraße bestätigte.  
 
Trotz dieser Genehmigungen wurde der Demonstrationszug an dem Verlauf der bestätigten 
Route gehindert, mit der Begründung, die Stadt sei zu voll und die Demonstration hätte mit 
1200 Personen mehr als doppelt so viele TeilnehmerInnen als angemeldet. Außerdem 
behinderte die Polizei Personen an der Teilnahme der Demonstration und der Wahrnehmung 
ihres Demonstrationsrechts durch Ausweis- und Taschenkontrollen.  
(...) 
 
Der Senat beantwortet die Kleine Anfrage wie folgt:   
 
1. Mit welcher Begründung hat die Polizei während der Demonstration am 02.12.2009 
Ausweis- und Taschenkontrollen durchgeführt?  

Antwort zu Frage 1:  
Während der Versammlung fanden keine polizeilichen Ausweis- und Taschenkontrollen statt. 
Solche Kontrollen wurden allein im Vorfeld der Versammlung aus folgenden Gründen 
durchgeführt:  
Im Zusammenhang mit der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der 
Länder in der Stadt Bremen wurden Straftaten wie Farbschmierereien am Revier 
Schwachhausen sowie ein Brandanschlag auf ein Fahrzeug vor dem Gebäude des Senators 
für Inneres und Sport begangen. Der Polizei Bremen lagen darüber hinaus Hinweise auf 
gewaltbereite Personen vor, die am 02.12.2009 mit dem Bahnverkehr anreisen und an der 
Versammlung teilnehmen wollten. Da die Gefahr einer Unterwanderung der Versammlung 
durch Gewalttäter bestand, wurden im Vorfeld der Versammlung Kontrollmaßnahmen am 
Hauptbahnhof durchgeführt. Bei 40 Personen erfolgte eine Überprüfung der Identität und 
mitgeführter Gegenstände. Für zwei dieser Personen lagen polizeiliche Erkenntnisse als 
Gewalttäter vor, worauf diese Personen von der Versammlung ausgeschlossen wurden. 
Derartige Maßnahmen im Vorfeld von Versammlungen sind bei Hinweisen auf unfriedliches 
Verhalten bestimmter Teilnehmergruppen rechtlich zulässig und üblich.  
 
2. Warum wurde die Demonstration an dem Verlauf ihr er angemeldeten und  
genehmigten Route mit der Begründung der übertroffe nen Teilnehmerzahl  
gehindert, obwohl die von der Polizei genannten Zah len die erwartete  
Teilnehmerzahl nicht um das doppelte übertrafen? 
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Antwort zu Frage 2:  
Die der Versammlungsbehörde gegenüber abgegebene Anmeldung beinhaltete eine 
erwartete Teilnehmerzahl von 500 Personen. Die Polizei schätzte die tatsächlich 
anwesenden Teilnehmer in Höhe der Brillkreuzung auf 1.150. Mit einer solchen 
Personenzahl hatten weder die Anmelderin noch das Stadtamt und die Polizei gerechnet. 
Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl der Versammlung, des Risikos einer Unterwanderung 
der Versammlung durch gewaltbereite Personen, des Besucheraufkommens auf dem 
Weihnachtsmarkt und der begrenzten Räumlichkeiten, musste aus Gründen der 
Gefahrenabwehr von der genehmigten Wegstrecke abgewichen werden. Neben polizeilichen 
Maßnahmen wäre auch eine Hilfeleistung der Feuerwehr bei Unglücksfällen wegen der 
großen Menschenmenge und der durch den Weihnachtsmarkt bedingten räumlichen 
Beschränkungen nicht mehr möglich gewesen.  
 
3. Womit waren die Sicherheitsbedenken der Polizei begründet, waren doch die 
vorgehenden Demonstrationen friedlich und auch dies e Demonstration  
keineswegs gewaltbereit?  
 
Antwort zu Frage 3:  
Dies ergibt sich aus der Antwort zu Ziffer 2.  
 
4. Mit welcher Begründung hat die Polizei Taschenko ntrollen durchgeführt und 
Einzelpersonen an der Teilnahme der Demonstration g ehindert, indem schikanöse 
Eigentumsnachweise gefordert wurden?  
 
Antwort zu Frage 4:  
Durch die Polizei wurden keine Fälle oder Forderungen von  
Eigentumsnachweisen berichtet. Zum Ausschluss von zwei Personen und der  
Durchführung von Taschenkontrollen s. Antwort zu Ziffer 1.  
 
5. Wie viele Polizisten aus welchen anderen Bundesl ändern wurden für die  
Konferenz der Innenminister und -Senatoren in Breme n eingesetzt?  
 
Antwort zu Frage 5:  
Für die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder wurden in Bremen 
231 Polizistinnen und Polizisten aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eingesetzt.  
 
6. Beabsichtigt der Senat, auch in Zukunft kommerzi ellen Veranstaltungen Vorrang 
einzuräumen vor dem grundgesetzlich garantierten Re cht auf Meinungs- und 
Demonstrationsfreiheit?  
 
Antwort zu Frage 6:  
Die polizeilichen Maßnahmen dienten dem Ziel, die Versammlung ungestört und friedlich 
durchführen zu können und ferner dem Schutz der Menschen, die sich auf dem 
Weihnachtsmarkt und in der Innenstadt befanden.  
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Das Bremer Welttheater - Theater machen, gut rüberk ommen, 
erfolgreich miteinander leben 
 
Unter diesem Namen startete im Oktober 2007 ein Jugendtheaterprojekt im Chinelo-
Theaterhaus in Bremen. Das Bremer Welttheater ist eines von 91 Modellprojekten des 
Bundesprogramms „VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
 
Das Chinelo-Theaterhaus e.V. ist ein Verein, der seit vier Jahren besteht und der sich zum 
Ziel gesetzt hat, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, in denen Menschen 
unterschiedlicher Kulturen interagieren können. Über Sprache hinausgehende 
Kommunikationsformen der Begegnung bieten die Möglichkeit zur Reflexion eigener 
Erfahrungen, Werte und Normen. Erst die damit erreichte Sensibilisierung führt zum Abbau 
von bestehenden Klischees und Vorurteilen, denn nur das Aufgreifen von Konflikten und 
deren produktive Verarbeitung gewährleistet ein verständnisvolleres Miteinander. 
Besonderen Wert legt der Verein auf die Förderung junger Menschen verschiedener 
Nationalitäten. Trotz Unterschiedlichkeiten erfahren die Jugendlichen, dass sie ähnliche 
Erfahrungen und Probleme verbinden. 
 
Mit dem auf drei Jahre angelegten Projekt werden Jugendliche zwischen 15 und 26 Jahren 
unterschiedlichster Herkunft und Nationalitäten angesprochen. Im Vordergrund steht die 
gemeinsame Erarbeitung von Theaterstücken. Die so entstehenden Drehbücher sollen 
später als methodisch-didaktische Vorlagen für Theatergruppen in Bremer Schulen und 
Freizeiteinrichtungen dienen. Seit Anfang des Jahres schulen wir MultiplikatorInnen, die ihr in 
Theorie und Praxis erworbenes theaterspezifisches Fachwissen sowohl innerhalb der 
Theatergruppe als auch in Zusammenarbeit mit Schulen anzuwenden lernen. Theater-
Workshops an verschiedenen Bremer Schulen runden das Profil des Bremer Welttheaters 
ab. 
Das Projektteam, bestehend aus dem künstlerischen Leiter, Abiud Hernandez Aparicio 
Chinelo, den beiden Theaterpädagoginnen Nada Harvey und Dzenet Hodza und der 
Projektleiterin Claudia Beißwanger, ist davon überzeugt, dass „gemeinsames 
Theatermachen von Jugendlichen aus unterschiedlichen Nationen eine Form der Begegnung 
ist, die neue Wege geht, Grenzen überwindet, Identität stiftet und Spaß macht.“ 
 
Interessierte Jugendliche sind bei uns jederzeit willkommen. 
Unsere wöchentlichen Theatertrainings finden statt am: 
Donnerstag: 15.30 – 18.00 Uhr 
Freitag: 15.30 – 18.30 Uhr 
Ort: Theaterraum des Chinelo-Theaterhauses 
Feldstraße 103, 28203 Bremen (Viertel) 
 
Weitere Informationen: 
Tel. 0421-79012971 
Email: info@bremer-welttheater.de  bzw.  projektleitung@bremer-welttheater.de 
www.bremer-welttheater.de 
 
Weitere Termine des Theaters: 
 
14. März 2010 
Aufführung „Bitter-süßer Kakao“ 
Lüssum 
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Vorstellung des Solidaritätsvereins e. V. „Integrat ionszentrum“ Bremerhaven 
  
Der Solidaritätsverein Bremerhaven e.V. „INTEGRATIONSZENTRUM“ wurde am 09.05.1976 
gegründet. Der Verein setzt sich dafür ein, dass gemeinsame Probleme der 
ImmigrantInnenbevölkerung und der deutschen Bevölkerung ebenso gelöst werden wie 
spezifische soziale Probleme der ImmigrantInnen und ihrer hier geborenen Kinder. 
 
Der gemeinnützige Verein ist politisch und religiös unabhängig und neutral. Laut Satzung 
zählt zu seinen Aufgaben die Betreuung, Beratung und Integrationsförderung von 
MigrantInnen, Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Darüber hinaus soll das Verständnis zwischen 
Deutschen und Nichtdeutschen gefördert werden. Der Solidaritätsverein „Integrations-
Zentrum“ richtet sich in seiner Arbeit an Eingewanderte ebenso wie an Deutsche und ist für 
beide Gruppen offen. 
 
Tätigkeiten des Vereins 
 
- Betreuung in allen sozialen Fragen sowie integrative Bildungs- und 
Veranstaltungsangebote 
 - Beratung und Begleitung von MigrantInnen in sozialen Fragen (Aufenthalt, Partnerschaft, 
Familie, Arbeit, Wohnen, Einbürgerung u.a.), behördliche Angelegenheiten, Vermittlung von 
Rechtshilfe 
- Kursangebote vom Spielen des türkischen Instruments Saz über eine Senioren- und eine 
Frauengruppe bis hin zu Türkisch- und Deutschkursen (Kursliste siehe unten) 
- Für neu nach Deutschland kommende Menschen bietet der Verein umfassende Beratung 
und Unterstützung, z.B. bei der Heirat und Familienzusammenführung an. 
 
Kursliste:     In Planung: 
Muttersprache-Beratung   Sprachkurse 
Saz-Kurs     - Russisch 
Seniorengruppe    - Spanisch 
Frauengruppe     - Englisch 
Tanzkurs für Frauen    - Polnisch 
Jugendgruppe 
Türkisch für Alle 
Deutsch für Alle 
Alphabetisierungs-Kurse 
Flohmarkt 
 
INTEGRATIONSZENTRUM 
Auf der Bult 20  
D- 27574 Bremerhaven 
 
solidaritaetsverein@t-online.de 
www.solidaritaetsverein.de 

Tel.: 0471– 3 20 83 
Fax: 0471 – 30 20 775 
Mobil: 0151-241 241 49 
 
Bürozeiten: 
Mo-Do: 08:30-16:30 Fr: 08:30- 15:30

 
 
 
Das Flüchtlingsprojekt AHOI ist umgezogen 
 
Die neue Adresse des Projekt AHOI (Teilprojekt des Bremer Integrationsnetz) lautet: 
 
Paritätisches Bildungswerk, LV Bremen e.V.  
Projekt AHOI / PL Claudia Jacob  
FAULENSTRASSE 31 / 3. Etage, 28195 BREMEN 
 
TEL: 0421-17472-0 (Zentrale)  Durchwahl: 0421-17472-31 
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„Stadtticket“ Bremen ist auch für AsylbewerberInnen  zu bekommen 
 
Das „Stadt-Ticket“ ist eine vergünstigte Monatskarte für Menschen, die Sozialleitungen 
beziehen und ist seit Januar 2010 erhältlich. 
Das Stadtticket  kostet 29,95 Euro , Kinder und Jugendliche zahlen 24,50 Euro. Der 
Sondertarif gilt nur in den Bussen und Straßenbahnen  der BSAG  im Gebiet der 
Stadtgemeinde Bremen. Es ist personengebunden , beim Erwachsenenticket kann von 
Montag bis Freitag ab 19 Uhr und ganztägig an Wochenenden und Feiertagen ein weiterer 
erwachsener Fahrgast sowie bis zu vier Kinder bis 14 Jahren mitfahren.  
Zum Vergleich: Das übliche Monatsticket  gibt es zum Preis von 47 Euro . Die 
Mitnahmeregelung ist ähnlich, gleichwohl ist die Monatskarte übertragbar, sie kann also auch 
von Familienmitgliedern genutzt werden.“ 
Das Stadtticket ist nicht unumstritten, insbesondere weil es kompliziert zu erwerben ist. 
Bei der Bagis oder in dem für sie zuständigen Sozialzentrum erhalten Berechtigte eine sog. 
„grüne Karte“. Mit dieser Karte sowie mit Ausweis und Passfoto werden in „Service Points“ 
Kundenkarten der BSAG ausgestellt. Die „Service Points“ sind bei der Bagis und einzelnen 
Sozialzentren zu finden. 
Die Kundenkarte stellt die Berechtigung dar, später mit dem Stadtticket fahren zu können, 
muss also bei Fahrten mit der BSAG immer mitgeführt werden. 
Das Stadtticket selbst ist mit der Kundenkarte dann in den Kundenzentren der BSAG zu 
bekommen.  
 
In folgenden „Service-Centern“ sind die BSAG-Kundenkarten zu haben: 
 
Bremen Mitte:  Doventorcontrescarpe 172 D 
Bremen Nord:  Sozialzentrum, Sedanplatz 7 
Bremen West:  BAgIS, Schiffbauerweg 22 
Bremen Ost:   Sozialzentrum, Wilhelm-Leuschner-Str. 27a 
Bremen Süd:  Sozialzentrum, Große Sortillienstr. 2-18 
 
Weitere Infos gibt es unter: 
Tel.: 0180 5 – 826 826  (14 cent/Minute aus dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können  
     abweichen) 
 
 
 
 

Kontoeröffnung für Menschen mit Ersatzpapieren und 
Duldung 
 
Die Bremer Finanzsenatorin Karoline Linnert hat sich gegenüber dem Bankenverband 
Bremen e.V. dafür eingesetzt, dass im Rahmen des „Kontos für Jedermann“ auch Menschen 
mit Ersatzpapieren ein Konto eröffnen können. Nach Aussage des Bankenverbandes ist eine 
Kontoeröffnung möglich, wenn ein Ausweis bzw. ein Ersatzpapier mit Foto zur Legitimation 
des Inhabers vorgelegt werden kann. Auch Geduldete haben damit in Bremen bei 
verschiedenen Banken schon ein Konto für Jedermann eröffnen können. Hilfreich war dabei, 
wenn die Betroffenen von UnterstützerInnen begleitet wurden, weil es sonst bei Duldungen 
unter 6 Monaten immer wieder Probleme gegeben hat. 
Wenn eine Kontoeröffnung trotzdem verweigert werden sollte, ist es nach Ausssage des 
Bankenverbandes Bremen e.V. möglich, sich an eine Ombudsstelle der Banken zu wenden.  
 
Nähere Informationen zum Ombudsverfahren finden sich unter  
www.bankenverband.de/pic/artikel/pic/092009/om_2008_taetigkeitsbericht.pdf 
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„projekt ADA“ Antidiskriminierung in der Arbeitswel t 
 
Im Rahmen dieses neuen Projektes in Kooperation von DGB und VHS werden Bildungs- und 
Qualifizierungmaßnahmen angeboten, die auf die Stärkung von Kommunikation und 
Interkultureller Kompetenz abzielen, um Diskriminierung am Arbeitsplatz vorzubeugen bzw. 
zu bekämpfen. 
Es werden Maßnahmen speziell für Jugendliche im Übergang von Schule in den Beruf 
und/oder in die Ausbildung angeboten. Weiterhin gibt es Beratung für Menschen, die 
aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Religion, ihrer (ethnischen) Herkunft, der sexuellen 
Orientierung, ihrer Behinderung, ihres Alters oder anderer Merkmale Diskriminierung in der 
Arbeitswelt erfahren haben. 
 
Beratungszeiten : 
Dienstag und Donnerstag 14-18 Uhr und nach Vereinbarung 
 
Das Projektbüro  ist erreichbar: 
Montag und Mittwoch 9-15 Uhr, Freitag 9-13 Tel.: (0421) 696 28 – 638/ 639 
 
Antidiskriminierung in der Arbeitswelt 
Arbeit und Leben (DGB/VHS) e.V. Bremen 
Bahnhofsplatz 22-28   28195 Bremen 
info@ada-bremen.de  
www.ada-bremen.de  
 
 

Caritas sucht SprachpartnerInnen für junge MigrantI nnen 
 
Der Jugendmigrationsdienst der Caritas (JMD) Bremen Nord sucht Sprachtandempartner für 
junge MigrantInnen. Einmal in der Woche treffen sich die Partner für etwa 2 Stunden, um 
gemeinsam Deutsch zu reden. Dabei kann diese Zeit ganz frei gestaltet werden, Theater-
besuche, spazieren gehen oder einfach Kaffee trinken, alles ist möglich. Ziel ist, den jungen 
MigrantInnen, alle in einer Vorbereitungsklasse des Alexander-von-Humboldt-Gymnasium für 
die Sekundarstufe II, das Erreichen von Abiturniveau in Deutsch zu bringen. Beide Seiten 
profitieren davon, denn natürlich lernt man sich und die Kultur des anderen so vielleicht noch 
einmal anders oder ganz neu kennen. 
 
Wer Sprachpartner werden möchte, kann sich bei Frau Eva Maria Haverland melden unter 
der Telefonnummer: 0421-660 77 31 
oder per eMail: e.haverland@caritas-bremen-nord.de  
 
 

Jugendpreis „Dem Hass keine Chance“ 
 
Noch bis Montag, den 22. März können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ihre 
Beiträge zum vom Bremer Senat ausgelobten Wettbewerb einreichen.  
Unter dem Motto „Anders? Na und?“  sind Kinder und Jugendliche aufgefordert, Lieder, 
Gedichte, Bilder, Theaterstücke, Dokumentationen, Aktionen, Filme usw. für Zivilcourage 
und Fairness und gegen Gewalt und (Fremden-)Hass zu entwerfen, schreiben, produzieren, 
(…). 
Die Beiträge mit Angabe von Namen, Adresse, Telefon, Alter, Schule oder Einrichtung 
werden entgegengenommen von der  
Landeszentrale für politische Bildung, Osterdeich 6 , 28203 Bremen 
Weitere Informationen gibt Maria Meyer  vom Landesinstitut für Schule unter  
0421-36 11 44 65.  
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Bremer Integrationspreis 2010  -pro engagement-  
 
Seit 2006 verleiht der Bremer Rat für Integration den „Bremer Förderpreis für Integration”. Mit 
diesem Preis werden herausragende, originelle und vorbildliche Integrationskonzepte und 
deren erfolgreiche Umsetzung ausgezeichnet. Ziel ist es, anderen Anregungen für ein 
entsprechendes Engagement im Bereich von Migration und Integration zu geben.  
Im Focus steht damit ein Engagement für das soziale Zusammenleben unter Berück-
sichtigung der Vielfalt, für das Streben nach Chancengleichheit, den Einsatz für die 
Beseitigung und Vermeidung von Diskriminierung.  
Bewerben können sich einzelne Personen, Vereine, Gruppierungen und Institutionen, die 
ihren Sitz oder ihre Niederlassung im Land Bremen und Bremerhaven haben. Bei der 
Vergabe des Förderpreises 2010 werden die Projekte berücksichtigt, deren besonders 
wirksamere, originelle, innovative und nachhaltige Arbeit sich im alltäglichen Miteinander 
bewährt und in die Migranten und nicht Migranten sowohl als Akteure wie auch als 
Zielgruppe gleichermaßen einbezogen sind.  
Der Bremer Integrationspreis wird am 15.08.2010, im Rahmen der Integrationswoche (durch  
Bürgermeister Jens Börnsen/Senatorin Frau Rosenkötter) verliehen.  
Der Hauptpreis ist mit 2000 Euro dotiert, ein Sonderpreis wird für ehrenamtliches 
Engagement vergeben. Er ist mit 1000 Euro dotiert.  
Die Auswahljury setzt sich aus Mitgliedern der Bremer Rates für Integration und einem 
prominenten Bremer Migranten, dem Satiriker Osman Engin, zusammen.  
 
Bewerben können sich:  
- Einzelpersonen  
- Träger, Organisationen oder Verbände  
- private Initiativen oder Bürgerinitiativen  
- Schulen oder Kindergarten  
- Jugendgruppen, Seniorengruppen  
- Unternehmen, Betriebe oder andere Institutionen  
An der Ausschreibung können staatliche Einrichtungen, die Mitglieder des Rates für 
Integration und deren Angehörige nicht teilnehmen.  
 
Der Bewerbung können Fotos, Videos, DVD´s, Zeitungsartikel oder andere Nachweise für 
die Leistung beigelegt werden.  
 
Bewerbungsschluss ist der 31.05.2010 . Später eingehende oder unvollständig eingehende 
Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. Die Bewerbungen sind zu richten an:  
Bremer Rat für Integration,   Bremer Integrationspreis 2010  
Bahnhofsplatz 29   28195 Bremen  
 
 
Bundesweiter Fotowettbewerb der „Gesellschafter“ 
 „ZusammenLeben – Gesellschaft gemeinsam gestalten! “ 
 
Die Caritas ruft gemeinsam mit der Aktion Mensch zu einem Fotowettbewerb auf. Das 
Thema lautet: „Wie sieht Heimat in einem Einwanderungsland aus?“  
Noch bis zum 31. März 2010  können einzelne Fotos oder Fotoserien mit bis zu 10 Fotos per 
Post oder e-mail eingereicht oder im Internet hochgeladen werden. 
Dabei sucht der Wettbewerb „Fotos, die die Vielfalt der Menschen, ihre Lebenswelten, 
Verschiedenheiten und Gemeinsamkeiten in unserer Gesellschaft darstellen“. 
 
Weitere Infos, Adressen und Unterlagen zur Anmeldung unter 
http://diegesellschafter.de/bilder/fotowettbewerb_info.php  
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Materialhinweise 
 
Materialien zur Interkulturellen Woche 15.-28. März  2010 
 
Folgende Materialien können ab sofort bestellt werden: 
 
 1. Mobilisierungsflyer (Infos zu Hintergründen von Rassismus und der Bedeutung der   
       Interkulturellen Wochen 2010 
 2. Aktionsplakat im Format A2 
 3. Aktionsplakat im Format A1 mit Freifläche zum Eintrag eigener Veranstaltungen 
 4. Materialheft mit Anregungen und Tipps zu den Aktionswochen (92 Seiten, A4-
Format) 
 
Unter www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de sind weitere Informationen sowie die 
Materialien im pdf-Format zum Download bereitgestellt. 
 
Interkultureller Rat  
Goebelstr. 21 
64293 Darmstadt 
Tel: 06151-339971 
info@interkultureller-rat.de 
 
 

Praxishandbuch zum Familiennachzug 
 
Diese Arbeitshilfe erläutert die aufenthaltsrechtlichen Grundlagen des Familiennachzugs von 
Ausländern zu Deutschen, zu Unionsbürgern und Drittstaatsangehörigen. 
Die komplexe Rechtsmaterie zu Fragen wie z.B. „Bestehen Altersgrenzen?“, „Was ist bei 
Schein- oder Zwangsehen“ oder „Wann ist das Wohl des Kindes erheblich?“ wird an 
zahlreichen Praxisbeispielen veranschaulicht.  
Das Buch ist gedacht für Sachbearbeiter in den Ausländerbehörden, Berater in 
Wohlfahrtsverbänden und Vereinen, aber auch für Ausbildung und Studium in einschlägigen 
Richtungen. 
 
Familienzusammenführung und Familiennachzug  von Hans-Peter Welte  
Walhalla Verlag, 240 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-8029-1047-0 
 
 
Projektfilm “Unsichtbares sichtbar machen?! – Asyl und Abschiebung.” 
Ein Projekt der Arbeitsgruppe Sisyphus.  
 
Asyl, Abschiebung, Duldung, Abschiebegewahrsam Grünau, unsichtbare Orte und 
Menschen, in Berlin-Treptow/Köpenick und anderswo, das waren unsere Themen. Im 
Projektfilm werden unbekannte Orte und Menschen vorgestellt.  
 
Der Film kann gegen eine Schutzgebühr von 10 € für Material, Porto, Verpackung und 
aktuelle Projektarbeiten dse Vereins auf folgendem Weg bestellt werden. Der Betrag kann in 
Briefmarken oder per Überweisung beglichen werden.  
 
  Postadresse:  Tel. Kontakt: 
  AG Sisyphus  Thomas Gotthard 
  PF 800233   AG Sisyphus im ZMO Berlin e.V. 
  12492 Berlin   (030) 567 33 754 
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Neue Auflage des Handbuchs zum Ehrenamtlichen Engag ement 
von MigrantInnen in Niedersachsen 
 
aktualisierte Auflage Oktober 2009 
 
Die erste Auflage  vom Juni 2005 war die erste vollständige Datenbank über die 
Selbstorganisationen von MigrantInnen und Flüchtlingen in Niedersachsen und eine 
Dokumentation über ihre vielfältigen Organisationsstrukturen und Aktivitäten. Es ist in dieser 
Form und in diesem Umfang einmalig und eine sinnvolle Handreichung für Migrations- und 
Integrationsarbeit. 
 
Das Handbuch kann für 10 € inkl. Versand bestellt werden bei: 
 
AMFN, Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover 
Mail: info@amfn.de 
 
 
Studie zu Kindersoldaten von UMF und terre des homm es 
 
Der Bundesfachverband UMF und terre des hommes haben eine neue Studie zum Thema 
Kindersoldaten veröffentlicht. 
Die Studie "Zwischen Angst und Hoffnung" untersucht die Situation junger Flüchtlinge, die 
vor ihrer Flucht nach Deutschland als Kindersoldaten missbraucht wurden. Sie beschreibt die 
Auswirkungen des Krieges auf die Jugendlichen und die Lebensumstände nach der 
geglückten Flucht in Deutschland.  
Auf den Seiten des Bundesfachverbandes UMF und von terre des hommes steht die Studie 
kostenlos zum Download zur Verfügung, gedruckte Exemplare sind über die jeweiligen 
Geschäftsstellen zu beziehen.  
 
http://b-umf.de/images/stories/dokumente/studie_kindersoldaten.pdf  
 
 
Studie zur Lebenssituation von Menschen ohne Papier e in Hamburg 
 
Die Studie wurde vom Diakonischen Werk Hamburg in Kooperation mit der Nordelbischen 
Kirche, der Gewerkschaft verdi und der Stiftung DO in Auftrag gegeben. Sie ist online zu 
finden unter: 
 
http://www.hamburgasyl.de/nachricht/items/Illegalitaet.html  
 
 
Bericht zur Lebenssituation aus Deutschland abgesch obener Roma 
 
“Zur Lebenssituation von aus Deutschland abgeschobenen Roma, Ashkali und Angehörigen 
der Ägypter Minderheit im Kosovo” 
 
Der Bericht von Stephan Dünnwald wurde im Oktober 2009 von Pro Asyl herausgegeben. 
 
Förderverein PRO ASYL e.V. 
Postfach 16 06 24 
60069 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 23 06 88 
Fax: 069 23 06 50 
E-Mail: proasyl@proasyl.de 
www.proasyl.de 
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Buch “Frauen. Gesichter. Geschichten. 
Aus dem Schwarzweiß in die Farbe” 
 
Die Idee des Buches ist, statt ausschnitthaft und eher holzschnittartig auf "Ausländer" und 
Integration zu schauen, einen facettenreicheren Blick auf das Eigene und das Fremde zu 
gewinnen. In dreizehn  Erzähl-gesprächen haben Deutsche und Migrantinnen erzählt.  
Auf der Website www.mariaeilers.de sind unter "Veröffentlichungen" einige kurze Textproben 
eingestellt. 
 
Das Buch kann bestellt werden: 
- Buchhandlung Gillmeister www.gillmeister.net in Peine   
- Gleichstellungsbüro des Landkreises Peine (Tel.: 05171-4011204)  
- bei Maria Eilers persönlich über die Website (s.o.) 
 
 

Broschüre “Tataren - Feindbilder und Fremdenangst”  
 
Broschüre von Mieste Hotopp-Riecke und Reinhard Pohl 
2009, 48 Seiten, 2 Euro 
 
Seit dem Einfall der Tataren in Polen, Deutschland und Ungarn 1241 ("Tatarensturm") gibt 
es hierzulande eine Angst vor dem Fremden, vor allem vor den "asiatischen Horden". 
Fremde gelten als unzuvilisiert, grausam, gefährlich. Die Vorurteile gegen viele andere 
Völker machte sich auch Adolf Hitler zunutze, der seinen Angriff auf die Sowjetunion genau 
mit dem Kampf gegen diese "asiatischen Horden" begründete. 
Die Broschüre stellt das Bild der Tataren, wie es auch Erzählungen, Comics, Filmen und 
Romanen bekannt ist, der Wirklichkeit gegenüber. Vorgestellt wird nicht nur das türkisch-
zentralasiatische Volk selbst, es werden auch einige Aspekte der deutsch-tatarischen 
Geschichte beschrieben. Vorgestellt wird aber auch der Begriff "Tartar", "Tatar", "Tatter" – 
ein Begriff, der im Mittelalter relativ wahllos auf viele fremde Menschen angewendet wurde 
und sich heute in manchen Orts- und Straßennamen erhalten hat. 
 
Die Broschüre kostet einzeln 2 Euro plus Versand (zusammen 3 Euro). 
Für Büchertische: Ab 5 Ex. geben wir die Broschüre für 1,40 Euro plus Versand ab. 
Ab 25 Euro versandkostenfrei. 
 
Online bestellen: www.brd-dritte-welt.de  
www.brd-dritte-welt.de/html/details.php?id=76  
 
 
 

Filmangebot zum Thema minderjährige Flüchtlinge 
 
Die CouRage Filmproduktion bietet noch bis zum 15.02.10 zwei ihrer Filme zu gesonderten 
Konditionen an.  
Folgende (Bildungs-)Filme werden angeboten: 
 
"Auch ich bin Deutschland - jung, dynamisch und ziemlich rechtlos:   30 € 
Jugendliche, elternlose Flüchtlinge in Deutschland" (30 Minuten);  
 
“Die jugendlichen Ensemble-Mitglieder der Hamburger Theatergruppe HAJUSOM sind als 
Kinder oder Jugendliche nach Deutschland gekommen, viele mit europäischen 
Zwischenstationen. Sie stammen aus den Krisen- und Kriegsregionen Afrikas, aus 
Afghanistan oder auch dem Iran.  
Die Jugendlichen sind in Hamburg an einem Ort, zu dem sie sehr gerne Heimatgefühle 
aufbauen würden, aber das deutsche Asyl- und Ausländerrecht stempelt sie zu Menschen 
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zweiter Klasse ab. Sie sind nur „geduldet“. Sie merken, dass sie das Land am liebsten bald 
wieder verlassen sollten.  
Eingebettet in die Bilder ihres aktuellen Bühnenstückes erzählen sie ihre Lebensgeschichten: 
Warum und wie sie geflohen sind, was sie denken, was sie fühlen, was sie sich erträumen 
und wovor sie Angst haben.”  
 
"Blutdiamanten - Ein ehemaliger Kindersoldat kämpft für ein neues Leben",   60 € 
(25 Minuten)  
 
“Bis heute ist Hassan kein Asyl gewährt worden. Vor acht Jahren ist er aus Sierra Leone 
geflohen und in Deutschland gelandet. Fünf Jahre lang, ab seinem 11. Lebensjahr, hat er in 
Rebellengruppen als Kindersoldat gedient. Heute tanzt seine kleine vierjährige Tochter im 
Wohnzimmer, er ist mit einer deutschen Frau verheiratet, verdient mit Leiharbeiten stolz 
seinen eigenen Lebensunterhalt.  
Ein Film, der einen sensiblen jungen Mann zeigt, der voller Hoffnungen ist und endlich leben 
will.”  
 
CouRage bietet bestimmte Kombinations- und Rabattmöglichkeiten für die Filme an, darüber 
hinaus gibt es noch weitere Filme zum Thema.  
 
Kontaktdaten  für alle weiteren Infos und Bestellmöglichkeiten: 
Sigrid Dethloff 
Tel.: 0221/4303647 oder 0179/4611687 
SigridDethloff@gmx.de  
 
 
“Interkultur” in der Zeitung  des Deutschen Kulturr ates e.V. 
 
In der sechs mal im Jahr erscheinenden Zeitung des Deutschen Kulturrates e.V. “Politik und 
Kultur” hat eine regelmäßige Beilage “Interkultur”. In dieser werden interkulturelle Themen 
u.a. In anschaulichen Praxis-beispielen behandelt. 
 
Die Zeitung kann bestellt werden bei: 
Deutscher Kulturrat e.V. 
Chausseestraße 103 
10115 Berlin  
E-Mail: post@kulturrat.de, Internet: www.kulturrat.de 
 
 
Fachliteratur zu Migration, Asyl und Menschenrechte n 
 
Der Ariadne Buchdienst liefert Fachliteratur zu genannten Themen.  
Ein Beispieltitel aus dem Katalog: 
 
Leona Goldstein, displaced.   
Die beiden in dem Medienpaket enthaltenen Filme eignen sich hervorragend für 
Veranstaltungen zu den Themen “Europas Außengrenzen” und “Lagerunterbringung”.  
Das Medienpaket enthält: den Bildband „Displaced - Flüchtlinge an Europas Grenzen“ auf 
deutsch, englisch und französisch sowie eine DVD mit „Au clair de la lune“ (Dokumentarfilm, 
40 Min.),  „Le Heim“ (Dokumentarfilm, 16 Min.) und mit allen Bildern dieses Bandes zur 
Präsentation bei Veranstaltungen. 
 
Bestellungen und Fragen an: 
Tel.: 0721-46 47 29 – 029 / 0721-46 47 29 - 200  
bestellservice@ariadne.de   
www.ariadne.de   
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Eckpunktepapier “Standards für qualifizierte Antidi skriminierungsberatung” 
 
Der Andidiskriminierungsverband Deutschland (advd) hat die langjährigen Erfahrungen und 
Expertisen seiner Mitgliedsorganisationen in der Beratung, Begleitung und dem 
Empowerment Betroffener zusammengetragen und ausgewertet. Diese Auswertung wurde 
nun in komprimierter Form als Eckpunktepapier unter dem Titel „Standards für eine 
qualifizierte Antidiskriminierungsberatung“ veröffentlicht.  
In der Veröffentlichung werden die wesentlichen Prämissen und Prinzipien einer 
qualifizierten Antidiskriminierungsberatung erläutert. Diskriminierung sei sowohl ein 
strukturelles als auch ein individuelles Phänomen und könne nicht allein durch die 
gesetzliche Zubilligung gleicher Rechte behoben werden. Wirksame 
Antidiskriminierungsarbeit rückt die Perspektive der Betroffenen in den Mittelpunkt.  
 
Die Rolle der Einzelberatung ist, Betroffene in ihrer Handlungsfähigkeit zu stärken und 
gleichzeitig Einzelfälle im strukturellen Kontext zu verorten. Die individuelle Beratung und 
Begleitung von Betroffenen ist deshalb der zentrale Bestandteil der 
Antidiskriminierungsarbeit. 
 
Die veröffentlichten „Standards“ sind ein wichtiger Beitrag zur Qualitätssicherung der 
Antidiskriminierungsberatung. 
Das Eckpunktepapier „Standards für eine qualifizierte Antidiskriminierungsberatung" kann als 
PDF-Datei abgerufen werden unter www.antidiskriminierung.org  
 
 
Staatsangehörigkeit: Umgang mit der Optionspflicht  
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege hat in der Reihe "Arbeitshilfen" 
eine Broschüre mit dem obigen Titel herausgegeben. Auf 22 Seiten wird das 
Optionsmodell im Staatsangehörigkeitsgesetz sehr verständlich erklärt. Es werden 
Optionspflicht, ihre Folgen und Ausnahmen von der Pflicht der Aufgabe der anderen 
Staatsangehörigkeit dargestellt. Im zweiten Teil der Broschüre wird die aktuelle Literatur 
aufgelistet und am Ende findet man ein Glossar zum Thema sowie ein Überblick über das 
Optionsmodell und mögliche Konsequenzen.  
Die Broschüre finden Sie als PDF-Datei unter : http://www.caritas.de/47009.html  
 
 

Fortbildungskatalog Interkulturelle Kompetenz 2010 
 
Der Bremer Fortbildungskatalog beinhaltet Workshops, Kurse, Seminare, 
Qualifizierungsmaßnahmen usw. zum Thema interkulturelle Kompetenz. 
Er kann unter folgender Adresse angefordert werden: 
 
Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales 
Referat Zuwandererangelegenheiten und Integrationspolitik; Migrations- und Integrationsbeauftragter,  
Bahnhofsplatz 29, 
28195 Bremen 
Telefon: 0421/3614988 
 
Email: eva.pajenkamp@soziales.bremen.de 
Internet: www.soziales.bremen.de  
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Termine bundesweit 

Februar
bis Nov.  
2010 

Seminare „Selbsthilfepotenziale stärken – Integration förder n“ 
 
Diverse Seminare mit verschiedenen Themenschwerpunkten 
 
Infos und Material unter www.album-hannover.de, 
www.amfn.de oder www.vnb-hannover.de  
 

VNB-Regionalbüro 
Ilse-ter-Meer Weg 6 
Hannover 

 
 
 
März 
 
06. 
März 
10-16h 

Konferenz „Die Türkei auf dem Weg nach Europa – wie steht es 
um die Kurdenfrage?“ 
 
Konferenz der GfbV, der Friedrich-Naumann-Stiftung für die 
Freiheit und der Karl-Hermann-Flach-Stiftung 
Es werden Betroffene und Experten gleichermaßen beteiligt 
sein. 
Beitrag 10€ / 5€ erm. 
Anmeldung bis 05. März bei: 
www.wiesbaden.fnst-freiheit.org   0611 – 15 75 67 oder 
www.gfbv.de 
Dr. Kamal Sido, Tel.: 0551 – 49906-18 
 
 

Saalbau Titus-Forum 
Walter-Möller Platz 2 
60439 Frankfurt 

26.+27. 
März 
12:30-
19:30 
bzw. 
9:30-
13:00 

Tagung „Migration und seelische Gesundheit“ 
 
Anmeldung gegen Teilnahmegebür von 40€ (erm. 20€) bis 
20.03. Per email: christa.steinlein@klinikum-nuernberg.de  
Info unter Tel. 0911/3982037 
 
http://www.klinikum-
nuernberg.de/DE/aktuelles/veranstaltungen/fachveranstaltunge
n/psychiatrie_2010_03_26.html  

Caritas-Pirckheimer-
Haus 
Königstr. 64  
90402 Nürnberg (am 
26.3.) und 
cekib-Klinikum Nürnberg 
Nord 
Haus 47 EG 
Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1 
90419 Nürnberg 
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Termine in Bremen 
 
31. 
Januar 
bis 2.Mai  

Ausstellung „Auf der Flucht. Sieben Lebenswege nach Deutschland  
1980-2010“  
Von Bremerhaven gingen über sieben Millionen Menschen 
nach Übersee –  darunter auch hunderttausende politisch 
und rassisch Verfolgte. Heute nimmt die Bundesrepublik 
selbst Flüchtlinge auf. 
 
Öffnungszeiten täglich 10-18 Uhr 
www.dah-bremerhaven.de, info@dah-bremerhaven.de  

Deutsches 
Auswandererhaus 
Bremerhaven 
Columbusstraße 65 
27568 Bremerhaven 

 

 März 
 
06. März 
 
 

Fach-
tagung 

„Die kulturelle Komplexität: Eine psychosoziale 
Annäherung“ 
Tagung des IGN in Kooperation mehrerer Partner  
Teilnahmegebühr: 80 €  
Anmeldung:  0421-2772000 /  verwaltung@pk-hb.de 
www.pk-hb.de 
 

Fortbildungszentrum d. 
Ärztekammer Bremen 
Klinikum Bremen-Mitte 

09. März 
18h00 

Offenes 
Plenum 

Flüchtlingsrat Bremen Diakonisches Werk 
Contrescarpe 101 
(Konsul-Hackfeld-Haus, 
Nebeneingang 5.Stock 
 

09. März 
20h00 

 Mitgliederversammlung Fluchtraum e.V: Berckstr. 27 
28359 Bremen-Horn 
 

10. März 
20h00 

Vortrag „Religion macht Frieden“ 
Das Friedenspotential von Religionen in politischen 
Gewaltkonflikten 
Vortrag: Markus A. Weingardt 
 

Forum Kirche 
Hollerallee 75 
28209 Bremen 
0421-346150 

10. März 
18h00 

Information 
+ 
Diskussion 

Papierlos heißt nicht rechtlos 
Zur gewerkschaftlichen Unterstützung von Menschen 
ohne gesicherten Aufenthalt   
mit:  
Emilija Mitrovic/ver.di Hamburg, Mitbegründerin der 
Beratungsstelle MigrAr (Migration und Arbeit) beim DGB 
Hamburg 
Dirk Hauer, Leiter des Fachbereichs Migration und 
Existenzsicherung beim Diakonischen Werk Hamburg 
 

DGB-Haus, 
Bahnhofsplatz 22-28 

11. März 
17-19h 

Inter- 
religiöses 
Gespräch 

„Ahalom Auslander: Eine Vorhaut klagt an“ 
 
Der orthodox jüdisch aufgewachsene Autor stellt seinen mit 
vielen Schwierigkeiten verbundenen, ganz persönlichen 
Kampf mit Jahwe dar. 
Im Anschluss Gespräch und offene Diskussion. 
Leitung: Dr. Hans Rolf, Beitrag 4€ 
 

Zentralbibliothek  
Am Wall 201 
Bremen 

12.-16. 
März 

 

Bildungs-
urlaub 

„Friedensstifter im Heiligen Land“ 

Seminar zu den historischen Ursachen, heutigen 
Protagonisten des Konflikts und Friedensinitiativen. 
Leitung: Petra Schöning 
140 € / 90 € erm. Inkl. Unterkunft + Verpflegung 
Anmeldung: Ev. Bildungswerk, Tel 0421-3461535 

Bildungsstätte  
Bad Zwischenahn 
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21. März 
18h00 

20h00 

 Diskussionsveranstaltung – Thema wird noch 
bekannt gegeben 
 
Mitgliederversammlung „Zuflucht-Ökumenische 
Ausländerarbeit“ 
 

Zuflucht, Berckstr.27, 
Veranstaltungssaal 

Zuflucht, Berckstr.27, 
Veranstaltungssaal 

 
 
 April  
 
7. April 
18h00 
 
8.- 30.4 
 
 
 
wird 
noch 
bekannt-
gegeben 
 

Vernissage 

 

Austellung 

 

 

Info + 
Diskussion 

 

 

Vortrag + 
Diskussion 

Fotoausstellung „Bilder aus dem Kosovo“  
Stephan Dünnwald bereiste 2009 im Auftrag von Pro Asyl e.V. 
den Kosovo. Er sprach mit Roma, die aus Deutschland 
abgeschoben wurden in eine „Heimat“, die ihnen keinerlei 
Zukunftsperspektiven bietet. 20 ausgesuchte Bilder 
dokumentieren das Leben der abgeschobenen Roma im 
Kosovo 
 
Kamingespräch zur Lage der Roma im Kosovo 
mit Hamze Bytyci (Amorodrom Berlin) und Kenan Emini 
(Projekt Roma, Göttingen), die gerade den Kosovo bereist 
haben. 
 
Veranstaltung „Bilder der Roma: Vorstellung – 
Darstellung – Wirklichkeit“  
mit Prof. Kirsten von Hagen 
 
www.stadtbibliothek-bremen.de/Veranstaltungen-
112.html 
 

Zentralbibliothek 
Bremen 
Am Wall 201 
Altbauring im 2. 
Obergeschoss, 
bei der Krimibibliothek 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
s.o. 

8. April 
17-19h 

Inter- 
religiöses 
Gespräch 

„Cees Nooteboom: Rituale“ 
Der dreiteilige Roman „Rituale“ stellt nicht nur Fragen nach 
der Bedeutung (auch religiöser) Rituale, sondern ebenso nach 
der des Todes für das Leben. 
Lesung: Christian Aumer 
Beitrag: 4€ 
 

Zentralbibliothek  
Bremen 

13. April  
18h00 

Offenes 
Plenum 

Flüchtlingsrat Bremen Diakonisches Werk 
Contrescarpe 101 
5.Stock 
 

15. April  
19h00 

Arbeits-
gruppe 

Bremer Save me Kampagne 
Treffen der Bremer Arbeitsgruppe  

Zuflucht 
Berckstr. 27 
Bremen-Horn 

20./21. 
April + 
28.04 

 Filmfestival „Balkan Cinema“ 
Das Cinema Ostertor zeigt in Kooperation mit Terra Nostra 
e.V. internationale Filmproduktionen (Junge Dokumentar-, 
Kurz- und Spielfilme) aus und über Südosteuropa. 
www.cinema-ostertor.de 
 

 

21. April  
18h00 

20h00 

 Diskussionsveranstaltung 
Thema und Teilnehmende wird noch bekannt gegeben 
 
Mitgliederversammlung „Zuflucht e.V.“ 

Zuflucht 
großer Saal 
Berckstr. 27 
Bremen-Horn 

 


